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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Anlässlich der parlamentarischen Behandlung des Geschäftsberichts der
Bundesgerichte im Parlament beklagte sich der Präsident des Bundesgerichts, Guisep
Nay, über den Druck, den einzelne Politiker und Parteien auf die Rechtssprechung
ausübten (06.003). Dem in Pension gehenden Bündner Nay folgte der Berner
Freisinnige Arthur Aeschlimann auf den Präsidentenstuhl. Dass dieser sowohl von den
erstmals das Vorschlagsrecht ausübenden Richterkollegen als auch von der Vereinigten
Bundesversammlung den Vorzug gegenüber dem amtierenden Vizepräsidenten Bernard
Corboz (fdp) aus Genf erhielt, führte in der Romandie zu einiger Empörung. 1

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 04.10.2006
HANS HIRTER

Die Vereinigte Bundesversammlung wählte Gilbert Kolly (cvp) zum
Bundesgerichtspräsidenten für die Jahre 2013 und 2014. Zum Vizepräsidenten wurde
Ulrich Meyer (sp) bestimmt. Nachfolger des zurückgetretenen Peter Locher (fdp) als
nebenamtlicher Bundesrichter wurde als erster Grünliberaler Rolf Benz. Darüber hinaus
kam es im Berichtjahr zu einem Sesselrücken im Bundesgericht. Von Bedeutung war
dabei die Rochade von Peter Karlen in die I. Öffentlich-Rechtliche Abteilung, womit
erstmals seit 20 Jahren wieder ein Richter der SVP in der Kammer, die etwa auch für
Einbürgerungen zuständig ist, Einsitz nahm. Im Juni wählte die Bundesversammlung
Lorenz Kneubühler und Niklaus Oberholzer (beide sp) ins Bundesgericht und im
September wählte das Parlament Alexia Heine (svp) für den zurücktretenden
Bundesgerichtspräsidenten Lorenz Meyer als neue Bundesrichterin. 2

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2012
MARC BÜHLMANN

Mit 192 von 198 gültigen Stimmen (sechs Wahlzettel entfielen auf Diverse und sechs
weitere eingelangte Zettel blieben leer) wählte die vereinigte Bundesversammlung
Grégory Bovey neu ins Amt eines ordentlichen Bundesrichters. Die Wahl war nötig
geworden, weil der verstorbene Bundesrichter Bernard Corboz ersetzt werden musste.
In Bovey fand die GK den idealen Ersatz, war der in Genf wohnhafte Kantonsrichter
doch nicht nur französischer Muttersprache und Zivilrechtler, sondern gehörte – wie
sein Vorgänger – der FDP an, die am Bundesgericht mit 1,33 Stellen untervertreten ist. 3

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 19.03.2014
MARC BÜHLMANN

Mit der Ende 2013 durchgeführten Wahl von Francesco Parrino ans Bundesgericht
wurden Ersatzwahlen am Bundesverwaltungsgericht nötig. Weil innerhalb des
Verwaltungsgerichts keine Abteilungswechsel vorgesehen waren, waren für die Stelle
italienische Muttersprache und Kenntnisse im Sozialversicherungsrecht als
Bedingungen festgehalten worden. Aus den vier Bewerbungen (drei Männer, eine Frau)
wurde Michela Bürki Moreni ausgewählt, die die beiden Bedingungen erfüllte. Die neue
Verwaltungsrichterin – sie erhielt 194 der 199 gültigen Stimmen, von den 204
eingelangten Wahlzetteln blieben 5 leer – gehört der SP an, die am BVGer
untervertreten ist. Dies gelte zwar auch für die SVP, die BDP, die GLP und die CVP, so
die GK, von diesen Parteien habe sich aber niemand beworben. 4

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 19.03.2014
MARC BÜHLMANN

Weil Yves Rüedi in der Wintersession 2013 zum hauptamtlichen Bundesrichter gewählt
worden war, musste ein neues nebenamtliches Bundesgerichtsmitglied bestimmt
werden. Die GK schlug Daniela Viscione vor, deren Name in der Frühjahrssession 2014
auf 191 von 192 gültigen Wahlzetteln vermerkt wurde – 9 Wahlzettel blieben leer und auf
einem stand ein anderer Name. Weil nebenamtliche Richterinnen und Richter in der
Regel flexibel eingesetzt werden, ist neben einer Qualifikation als Jurist oder als Juristin
keine besondere fachliche Spezialisierung nötig. Bedingung für die Stelle war allerdings
Deutsch als Muttersprache. Die Wahl der GK fiel aus den 18 Bewerbungen auch deshalb
auf Daniela Viscione, weil diese der SVP angehöre, also jener Partei, die am BGer am
deutlichsten untervertreten sei. Zudem verändere sich mit der Wahl der Oberrichterin
des Kantons Aargau das Geschlechterverhältnis zu Gunsten der Frauen. Es beträgt bei
den nebenamtlichen Richterstellen nun neu sieben Frauen zu zwölf Männern. 5

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 19.03.2014
MARC BÜHLMANN
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In der Wintersession wurden der Präsident und der Vizepräsident des Bundesgerichtes
für die Amtszeit 2015/2016 bestätigt. Gilbert Kolly (cvp) erhielt 193 von 210
eingegangenen Stimmen, wobei 13 Wahlzettel leer eingelegt wurden. Ulrich Meyer (sp)
wurde mit 200 Stimmen als Vizepräsident bestätigt. Bei ihm waren fünf der 210
eingelangten Stimmzettel leer. 6

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 10.12.2014
MARC BÜHLMANN

Seit 2011 ist das Parlament für die Wahl einer Bundesanwältin oder eines
Bundesanwaltes und den beiden Stellvertretungen zuständig. Bei der ersten
Gesamterneuerungswahl war es mit der Nicht-Wiederwahl von Erwin Beyeler zu einem
eigentlichen Eklat gekommen. Bei der zweiten vom Parlament verantworteten
Gesamterneuerungswahl der Bundesanwaltschaft für die Amtsperiode 2016 bis 2019
kam es hingegen zu keinen Überraschungen. Der amtierende Bundesanwalt Michael
Lauber – seines Zeichens also erster, vom Parlament bestätigter Bundesanwalt – und
der eine der beiden stellvertretenden Bundesanwälte – Ruedi Montanari – wurden
beide in ihrem Amt bestätigt. Lauber erhielt 195 von 216 eingelangten Stimmen und
Montanari wurde mit 195 von 215 eingelangten Stimmen wiedergewählt. Da Paul-Xavier
Cornu, der zweite stellvertretende Bundesanwalt, Ende 2015 das Pensionsalter
erreichte, wurde ein neuer Kandidat in dieses Amt gewählt. Die Gerichtskommission
(GK) hatte sich aus vier Bewerbungen (drei Männer und eine Frau) für Jacques Rayroud
entschieden, der als leitender Staatsanwalt und Leiter der Zweigstelle Lausanne mit der
Arbeitsweise der Bundesanwaltschaft vertraut war. Rayrouds Name stand auf 206 von
216 eingelangten Stimmzetteln. 7

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2015
MARC BÜHLMANN

Alle 18 ordentlichen Richterinnen und Richter des Bundesstrafgerichtes stellten sich für
die neue Amtsperiode 2016 bis 2021 wieder zur Verfügung. Da nichts dagegen sprach,
empfahl die GK deren Wiederwahl. Dieser Empfehlung kam die Vereinigte
Bundesversammlung in der Sommersession 2015 bei der Gesamterneuerung des
Bundesstrafgerichtes nach. Das Bundesstrafgericht setzt sich für die Amtsperiode 2016
bis 2021 entsprechend aus fünf SVP-RichterInnen (Emmanuel Hochstrasser, 207
Stimmen; Sylvia Frei-Hasler, 214 Stimmen; Cornelia Cova, 214 Stimmen; Patrick Robert-
Nicoud, 213 Stimmen; Stephan Blättler, 213 Stimmen), vier VertreterInnen der FDP (Tito
Ponti, 214 Stimmen; Jean-Luc Bacher, 214 Stimmen; Giuseppe Muschietti, 214 Stimmen;
Joséphine Contu, 214 Stimmen), vier RichterInnen der SP (Walter Wüthrich, 212
Stimmen; Miriam Forni, 212 Stimmen; Giorgio Bomio-Giovanascini, 210 Stimmen; Roy
Garré, 211 Stimmen), drei Juristen der CVP (Peter Popp, 214 Stimmen; Andreas J. Keller,
214 Stimmen; David Glassey, 213 Stimmen) sowie zwei Angehörigen der Grünen (Nathalie
Zufferey Franciolli, 209 Stimmen; Daniel Kipfer Fasciati, 212 Stimmen) zusammen.
Ebenfalls wiedergewählt wurde die nebenamtliche Richterin Claudia Solcà (mit 214
Stimmen), die der CVP angehört. 8

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2015
MARC BÜHLMANN

Mitte Juni wählte die Vereinigte Bundesversammlung drei neue nebenamtliche Richter
für das Bundespatentgericht für den Rest der Amtsperiode von 2012 bis 2017. Zum
einen musste ein Ersatz für den altershalber zurücktretenden Erich Wäckerlin gesucht
werden. Zum anderen ersuchte der Gerichtspräsident des Bundespatentgerichts,
Dieter Brändle, das Parlament um mehr Personal. Da fast die Hälfte aller Fälle des
Bundespatentgerichtes Pharmaangelegenheiten beträfen, sollen die neuen
nebenamtlichen Richter aus dem Fachgebiet Chemie stammen und deutschsprachig
sein. Die neu gewählten Personen, namentlich Andreas Schöllhorn Savary (er erhielt 213
von 218 Stimmen), Martin Sperrle (214 von 218) und Hannes Spillmann (214 von 218),
erfüllen diese Bedingungen. Das Bundespatentgericht besteht seit 2012 und behandelt
als Vorinstanz des Bundesgerichtes zivilrechtliche Streitigkeiten über Patente. 9

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2015
MARC BÜHLMANN

Präsident und Vizepräsident des Bundesstrafgerichts werden auf Vorschlag des
Gesamtgerichtes von der Bundesversammlung aus den ordentlichen
Bundesstrafrichterinnen und -richtern jeweils für zwei Jahre gewählt. Der bisherige
Präsident, Daniel Kipfer Fasciati (gp), wurde für weitere zwei Jahre gewählt. Diese
Wiederwahl ist einmal möglich. Zum neuen Vizepräsidenten wählte die vereinigte
Bundesversammlung in der Herbstsession Tito Ponti (fdp). Kipfer Fasciati erhielt 180
Stimmen von den 191 eingelangten Wahlzetteln. Sechs waren leer eingelegt worden und
auf fünf Wahlzetteln wurden andere amtierende Richter für das Präsidium
vorgeschlagen. Ponti erhielt 187 Stimmen. Bei ihm waren von den eingelangten 191

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 23.09.2015
MARC BÜHLMANN
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Wahlzetteln vier leer. 10

Weil Susanne Leuzinger (sp) per Ende 2015 ihr Amt als Bundesrichterin niederlegen
wollte, wurden in der Herbstsession Neuwahlen nötig. Leuzinger war Präsidentin der
ersten sozialrechtlichen Abteilung. Sie gehörte dem Bundesgericht seit 1996 an und war
von 2007 bis 2010 Vizepräsidentin. Die GK empfahl Martin Wirthlin (sp), Richter am
Kantonsgericht Luzern, zur Wahl. Diese Empfehlung wurde von allen Fraktionen gestützt
und Wirthlin erhielt bei der Richterwahl Mitte September entsprechend 176 Stimmen.
Von den 190 eingelangten Wahlzetteln waren 10 leer und vier mit anderen Namen
versehen. 11

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 23.09.2015
MARC BÜHLMANN

Die Suche nach einer neuen nebenamtlichen Richterin am Bundesgericht, die
aufgrund des Hinschieds von Stephen Berti (sp) im April 2015 nötig wurde, gestaltete
sich als eher schwierig. Die Stelle sollte aufgrund des Bedarfs des Bundesgerichts von
einer französischsprachigen Person besetzt werden. Auf ihre erste Ausschreibung
erhielt die GK acht Bewerbungen, wobei lediglich zwei Personen Französisch als
Muttersprache angaben. Aufgrund einer zweiten Ausschreibung konnten dann aber vier
französischsprachige Personen angehört werden, von denen Cynthia Christen (fdp)
ausgewählt wurde. Mit ihr steigt nicht nur der Frauenanteil - neun der 19
nebenamtlichen Richterstellen sind neu von Frauen besetzt - sondern es konnte auch
der Untervertretung der FDP, die nach den eidgenössischen Wahlen noch leicht
zugenommen hat, begegnet werden. Christen erhielt in der Wintersession von der
Vereinigten Bundesversammlung 189 Stimmen. Von den 195 eingelegten Wahlzetteln
waren fünf leer und einer mit einem anderen Namen versehen. 12

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2015
MARC BÜHLMANN

Im Bundesverwaltungsgericht gab es nach dem Rücktritt von Frank Seethaler (gp) per
Ende 2015 und von Martin Zoller (cvp) auf Ende Mai 2016 zwei Vakanzen. Die GK
entschied sich nach einer Bedarfsabklärung eine 80%-Stelle für die Abteilung III
(Sozialversicherungen und öffentliche Gesundheit) und eine Vollstelle für Abteilung IV
(Asylrecht) auszuschreiben, wobei die neuen Amtsträger Deutsch als Hauptsprache
beherrschen müssen. Von den 22 Bewerbungen (16 Männer und 6 Frauen) zielten elf auf
die Stelle in Abteilung III, acht auf die Stelle in Abteilung IV und drei Personen bewarben
sich für beide Stellen. Nach Anhörungen empfahl die GK Viktoria Helfenstein (cvp) als
neue Bundesverwaltungsrichterin in der Abteilung III und Simon M. Thurnherr (svp) als
neuen Amtsinhaber in Abteilung IV. Damit fiel die Wahl auf Mitglieder von am BVGer
untervertretenen Parteien: die SVP hatte per Saldo ein Minus von 3.35 Stellen und die
CVP wies ein Minus von 1.66 Stellen auf. Nur die SP (-1.24 Stellen) ist momentan
ebenfalls untervertreten. 
Alle Fraktionen unterstützten die Auswahl der GK und so kam es bei der Wahl zweier
Bundesverwaltungsrichter in der Frühjahressession 2016 wie gewohnt zu keinen
Überraschungen. Mit 193 der insgesamt 199 gültigen Stimmen (vier Wahlzettel blieben
leer) wurde Viktoria Helfenstein gewählt. Simon Thurnherr erhielt 188 Stimmen. 13

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 16.03.2016
MARC BÜHLMANN

Weil mit Peter Popp (cvp) und Walter Wüthrich (sp) per Ende 2016 zwei
Bundesstrafrichter das Pensionierungsalter erreichten, stand in der Sommersession die
Wahl zweier Bundesstrafrichter an. Die Gerichtskommission (GK) hatte auf ihre
Ausschreibung 18 Bewerbungen erhalten (14 Männer und 4 Frauen), aus denen sie zwei
Kandidaten auswählte und zur Wahl empfahl. Sowohl Stefan Heimgartner als auch
Martin Stupf sind deutschsprachig und gehören der CVP an. Während die Sprache den
Bedürfnissen des Bundesstrafgerichtes (BStGer) entspreche, sei auch die
Parteizugehörigkeit gerechtfertigt – so die GK: Zu den momentan am BStGer
untervertretenen Parteien gehöre neben der SVP (-0.71 Stellen), der SP (-1.08 Stellen),
der BDP (-0.52 Stellen) und der GLP (-0.46 Stellen) eben vor allem auch die CVP (-1.00
Stellen).
Die Vereinigte Bundesversammlung bestätigte beide und von allen Fraktionen
unterstützte Kandidaten diskussionslos. Auf den 202 eingelangten Wahlzetteln stand
190 Mal der Name Stefan Heimgartner und 197 Mal der Name Martin Stupf. 14

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2016
MARC BÜHLMANN
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Seit der Inkrafttretung der Verordnung zur Anzahl Richterstellen am Bundesstrafgericht
im Jahr 2013 besteht die Möglichkeit, nebenamtliche Strafrichterinnen und Strafrichter
zu wählen. Von dieser Möglichkeit hatte das BStGer via die Wahl eines
italienischsprachigen nebenamtlichen Richters durch die Vereinigte
Bundesversammlung bereits 2014 Gebrauch gemacht. Schon damals war die Wahl damit
begründet worden, dass ein nebenamtlicher Richter oder eine nebenamtliche Richterin
nicht die hauptamtlichen Richterinnen und Richter entlasten, sondern nur dann zum
Einsatz kommen soll, wenn der Spruchkörper aufgrund von Ausstandsregeln nicht
zusammengesetzt werden kann. Das BStGer machte geltend, dass diese Gefahr nicht
nur für die Italienisch sprechenden, sondern auch für die französischsprachigen
Richterinnen und Richter bestehe. Zudem seien die Richterinnen und Richter mit
Hauptsprache Deutsch teilweise von sehr umfangreichen Verfahren absorbiert, was
deren Abkömmlichkeit negativ beeinträchtige. Die GK betonte in ihrem Bericht zur
Wahl zweier nebenamtlicher Bundesstrafrichter mit französischer und deutscher
Hauptsprache, dass diese nur sehr selten zum Einsatz kommen werden. Auf ihre
Stellenausschreibung hatten sich insgesamt 13 Personen beworben (10 Männer, 3
Frauen). Weil sich auf die französischsprachige Stelle nur drei Personen und für beide
Stellen insgesamt nur wenig Frauen beworben hatten, wurde die französische Stelle ein
weiteres Mal ausgeschrieben, worauf sich ein weiterer Bewerber und eine Bewerberin
meldeten.
Anders als bei der Besetzung der italienischsprachigen Stelle im Jahr 2014 führte die GK
bei der anstehenden Besetzung auch parteipolitische Überlegungen ins Feld: Mit
Andrea Blum (svp) für die deutschsprachige und Bertrand Perrin (fdp) für die
französischsprachige Stelle würden zwei Personen empfohlen, die die Untervertretung
von SVP (-0.90 Stellen) und FDP (-0.56 Stellen) abmilderten. Lediglich die SP (-0.67
Stellen) hätte ebenfalls einen Anspruch. Mit der Wahl einer Frau und eines Mannes
würde auch der Geschlechtergerechtigkeit Genüge getan. 
Alle Fraktionen unterstützten die Auswahl, und die neue nebenamtliche Strafrichterin
und der neue nebenamtliche Strafrichter wurden entsprechend mit 172 von 201 (Blum)
bzw. 195 von 201 gültigen Stimmen gewählt. Der Unterschied der Stimmenzahl dürfte
sich mit der Parteifarbe von Andrea Blum erklären lassen. 15

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2016
MARC BÜHLMANN

Für die Jahre 2017 und 2018 hatte die Vereinigte Bundesversammlung das Präsidium
und das Vizepräsidium des Bundesverwaltungsgerichts zu bestimmen. Die GK schlug,
unterstützt von allen Fraktionen, Jean-Luc Baechler als Präsident und Marianne Ryter
als Vizepräsidentin vor. Beide waren bereits 2015 gewählt worden. Ihre einmal mögliche
Wiederwahl erfolgte in der Sommersession 2016: Baechler erhielt 178 von 188 gültigen
Stimmen und Ryter wählten 191 der 193 gültig stimmenden Parlamentarier. 16

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2016
MARC BÜHLMANN

Mit Gilbert Kolly und Rudolf Ursprung traten per Ende 2016 zwei langjährige
Bundesrichter zurück, die in der Herbstsession 2016 durch zwei, von der Vereinigten
Bundesversammlung gewählte, ordentliche Bundesrichterinnen ersetzt wurden. Die
beiden Richterinnen erfüllten die von der GK aufgestellten Bedingungen: Marie-Chantal
May Canellas ist französischer Muttersprache und gehört der CVP an und Daniela
Viscione ist deutscher Muttersprache und gehört der SVP an. Hinsichtlich Sprach- und
Parteizugehörigkeit änderte sich somit nichts, gehört der Französisch sprechende Kolly
doch ebenfalls der CVP und der Deutsch sprechende Ursprung der SVP an. Freilich
konnte mit der Wahl der beiden Frauen der Anteil an Richterinnen von einem Drittel auf
36,8% angehoben werden (total 14 Bundesrichterinnen). Dies ist keine
Selbstverständlichkeit, waren doch unter den 14 deutschsprachigen Bewerbungen und
den neun französischsprachigen Bewerbungen jeweils lediglich zwei von Frauen
eingereicht worden. Die GK betonte, dass die Besetzung der Stellen mit einer CVP- bzw.
einer SVP-Vertreterin der parteipolitischen Konstellation Rechnung trage, weil neben
der SVP und der CVP im Moment nur die FDP am Bundesgericht untervertreten sei. Alle
Fraktionen unterstützten die von der GK vorgeschlagenen Kandidatinnen. Viscione
erhielt 192 und May Canellas 159 von jeweils 192 gültigen Stimmen. 20 Stimmen entfielen
auf Florence Krauskopf, Vizepräsidentin der Schweizerischen Vereinigung der
Richterinnen und Richter, die ebenfalls der CVP angehört. May Canellas und Viscione
sind somit für den Rest der Amtsperiode 2015 bis 2020 gewählt. 17

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2016
MARC BÜHLMANN
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Die GK empfahl für die Wahl eines nebenamtlichen Bundesrichters Markus Berger, der
Alois Camenzind ersetzen soll, welcher per Ende 2016 pensioniert wurde. Berger wurde
aus insgesamt 10 Bewerbungen ausgewählt. Er erfüllt die Bedingungen, die von der GK
aufgestellt wurden: Spezialisierung auf Steuerrecht und deutsche oder französische
Muttersprache. Obwohl bei den nebenamtlichen Richterstellen die GP, die SVP, die BDP
und die CVP untervertreten sind, entschied sich die GK mit Berger für ein Mitglied der
SP, die mit 0,75 Stellen übervertreten ist. Weil die Unter- bzw. Übervertretungen
allerdings nicht gravierend seien, habe die Kommission auf andere Kriterien geachtet.
Insbesondere sei vom Bundesgericht der Wunsch geäussert worden, dass die
nebenamtlichen Richterinnen und Richter auf dem jeweils verlangten Gebiet sofort
eingesetzt werden können und nicht zuerst noch ausgebildet werden müssen. Mit 174
von 174 gültigen Stimmen wurde Markus Berger gewählt. 21 Wahlzettel waren leer
eingelegt worden. 18

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2016
MARC BÜHLMANN

Bevor die Vereinigte Bundesversammlung zur Wahl des Bundesgerichtspräsidiums
schritt, wurden die beiden langjährigen Bundesrichter Gilbert Kolly und Rudolf
Ursprung verabschiedet. Kolly hatte als erstinstanzlicher Richter am Bezirksgericht
Sense, als Kantonsrichter in Freiburg und seit 1998 als Bundesrichter in Lausanne alle
Ebenen des Schweizer Gerichtssystems durchlaufen. Die letzten vier Jahre hatte er
zudem als Bundesgerichtspräsident geamtet. In seiner Abschiedsrede lobte
Nationalratspräsident Jürg Stahl (svp, ZH) den abtretenden Kolly als Richter mit
Augenmass, dem Rechtssicherheit und Rechtsfrieden stets ein besonderes Anliegen
gewesen seien. Rudolf Ursprung war 2001 ans damalige Eidgenössische
Versicherungsgericht gewählt worden, welches 2007 mit dem Bundesgericht vereinigt
wurde. Stahl hob den gesunden Menschenverstand des langjährigen Bundesrichters
hervor. 
Für die Wahl des Präsidiums bzw. des Vizepräsidiums schlug die GK Bundesrichter
Ulrich Meyer bzw. Bundesrichterin Martha Niquille vor, was von allen Fraktionen
unterstützt wurde. Ulrich Meyer, der der SP angehört und seit 30 Jahren in der
sozialversicherungsrechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes tätig ist – die sich nach
wie vor in Luzern befindet – gab an, seine Arbeit zukünftig zwischen Luzern und
Lausanne aufzuteilen. Martha Niquille (cvp) ist seit 2008 in Lausanne tätig. Bei der Wahl
erhielt der neue Bundesgerichtspräsident 194 von 196 gültigen Stimmen und auf die
neue Bundesgerichtsvizepräsidentin entfielen 199 von 199 gültigen Stimmen. 19

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2016
MARC BÜHLMANN

Weil Daniela Viscione (svp) in der Herbstsession von einer nebenamtlichen in eine
ordentliche Bundesgerichtsstelle gewählt worden war, musste die vereinigte
Bundesversammlung die Besetzung einer nebenamtlichen Richterstelle am
Bundesgericht vornehmen. Die Stelle sollte auf Antrag des Bundesgerichts mit einer auf
Strafrecht spezialisierten Person deutscher Muttersprache besetzt werden. Die GK
erhielt acht Bewerbungen (3 Männer und 5 Frauen), aus denen sie sich für Cordula
Lötscher entschied, die der CVP angehört. Zwar wären neben der CVP (-0,32 Stellen)
auch die SVP (-1,72 Stellen), die GP (-1.0 Stellen) und die BDP (-0,62 Stellen) am
höchsten Gericht untervertreten – in der Tat hätten sich auch ein SVP- und ein BDP-
Kandidat beworben –,die GK entschied sich aber zugunsten der unveränderten
Sprachen- und Geschlechtervertretung für die CVP-Kandidatin. 
Der Vorschlag wurde von allen Fraktionen unterstützt. Cordula Lötschers Name stand
entsprechend auf 175 der 192 eingelangten Wahlzettel, deren 16 leer blieben und einer
einen anderen Namen aufwies. Die neue nebenamtliche Bundesrichterin wurde damit
für den Rest der Amtsperiode 2015 bis 2020 gewählt. 20

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 15.03.2017
MARC BÜHLMANN

Mit Annie Rochat Pauchard wählte die Bundesversammlung in der Frühjahrssession
eine neue nebenamtliche Bundesverwaltungsrichterin. Die Neuenburgerin erhielt 181
Stimmen. Von den eingelangten 194 Wahlzetteln waren 12 leer und einer enthielt einen
anderen Namen. Rochat Pauchard ersetzte Marie-Chantal May Canellas, die in der
Herbstsession 2016 zur ordentlichen Bundesrichterin gewählt worden war. Die Wahl der
GK fiel auf Rochat Pauchard, weil diese – wie ihre Vorgängerin – den im
Bundesverwaltungsgericht untervertretenen Christlichdemokraten angehört, eine Frau
und französischer Muttersprache ist. Darüber hinaus bringe sie mit ihren umfassenden
Kenntnissen im Bereich Steuerrecht und Abgaben die besten Voraussetzungen für die
Tätigkeit in der Abteilung I mit. 21

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 15.03.2017
MARC BÜHLMANN
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Um die hängigen Asylverfahren möglichst rasch abbauen und die mit der
Asylgesetzänderung beschlossenen, kürzeren Fristen einhalten zu können, hatte das
Parlament im Frühjahr 2017 unter anderem auch beschlossen, das
Bundesverwaltungsgericht um vier Stellen aufzustocken. Aufgrund einer BVGer internen
Reorganisation war zudem eine zusätzliche Richterstelle im Asylbereich zu besetzen. In
der Sommersession wählte die Vereinigte Bundesversammlung entsprechend fünf neue
Mitglieder ans Bundesverwaltungsgericht. Auf die von der GK ausgeschriebenen Stellen
– eine Richterstelle sollte von einer Französisch sprechenden Person besetzt werden –
wurden insgesamt 22 Bewerbungen eingeschickt, wovon neun Personen angehört
wurden. Die GK entschied sich für Gregor T. Chatton (cvp) als französischsprachigen
Bundesverwaltungsrichter sowie Andrea A. Berger-Fehr (svp), Mia Fuchs (sp), Constance
Leisinger (sp) und Jeannine Scherrer-Bänziger (svp) für die Abteilungen IV und V. Mit
den Bewerberinnen und dem Bewerber könne die Vertretung der am BVGer derzeit
untervertretenen SVP (3,75 Stellen), SP (2,18 Stellen) und CVP (1,71 Stellen) ausgeglichen
werden – so die GK in ihrer Empfehlung. 
Die Vereinigte Bundesversammlung hatte gegen die Empfehlungen der GK praktisch
nichts einzuwenden. Auffallend war einzig, dass die beiden SP-Richterinnen etwas
weniger Stimmen erhielten als die drei restlichen Anwärterinnen und Anwärter: Von den
183 eingelangten Stimmen erhielt Berger-Fehr deren 181, Chatton 176, Fuchs 168,
Leisinger 167 und Scherrer-Bänziger 180 Stimmen. 22

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2017
MARC BÜHLMANN

Weil David Glassey (cvp) zurücktrat, musste eine Ersatzwahl am Bundesstrafgericht
durchgeführt werden. Für die ordentliche Richterstelle wurde eine Person
französischer Muttersprache gesucht. Aus den neun Bewerbungen entschied sich die
GK für Stéphane Zenger (sp). In ihrem Bericht erwähnte die Kommission insbesondere
die „hervorragenden Kenntnisse der Amtssprachen" von Zenger, der überdies der SP
angehöre, die derzeit am BStG untervertreten sei. Wie Glassey, bei dem die GK in ihrem
Bericht fälschlicherweise die SP als Partei angab, stammt auch Zenger aus dem Kanton
Wallis.
Die Vereinigte Bundesversammlung folgte ihrer Kommission und wählte Zenger mit 174
Stimmen. Von den abgegebenen 184 Wahlzetteln blieben acht leer und zwei enthielten
andere Namen. 23

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2017
MARC BÜHLMANN

Die erste Amtsperiode des Bundespatentgerichts läuft bis Ende 2017. Die
Gesamterneuerungswahlen des BPatGer für 2018 bis 2023 waren eigentlich für die
Herbstsession 2017 vorgesehen. Die GK hatte sich aber aus zwei Gründen für eine
vorgezogene Ersatzwahl des Präsidenten des Bundespatentgerichts entschieden.
Erstens zwang der Rücktritt des amtierenden Präsidenten, Dieter Brändle, auf Ende
2017 zu einer Ersatzwahl. Zweitens war die Kommission nach Rücksprache mit dem
Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum (IGE) zum Schluss gekommen, dass die
für die neue Amtsperiode frei werdenden Richterstellen vom Profil der neuen
Präsidentin oder des neuen Präsidenten des BPatGer abhängen, so dass das Präsidium
möglichst früh besetzt werden soll. Neben den beiden hauptamtlichen Richterinnen
bzw. Richtern wird das Patentgericht von zahlreichen nebenamtlichen Richterinnen
und Richtern besetzt, die neben juristischen Kenntnissen auch eine technische
Ausbildung haben müssen. Aus den zwei eingegangenen Bewerbungen entschied sich
die GK für jene von Mark Schweizer, der auch als nebenamtlicher Richter am BPatGer
tätig ist. In ihrem Bericht wies die GK darauf hin, dass die aktuelle Hauptbeschäftigung
von Schweizer als Anwalt mit sich bringen werde, dass er im kommenden Jahr für
bestimmte Fälle in den Ausstand treten müsse. Dennoch sei er langfristig insbesondere
im Hinblick auf die Verteidigung des BPatGer auf internationaler Ebene der beste
Kandidat. Dieser Meinung schloss sich die Vereinigte Bundesversammlung in der
Sommersession 2017 an: Der Name Schweizer stand auf 184 der 187 eingelangten
Wahlzettel. Drei blieben leer. 24

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2017
MARC BÜHLMANN

Die Wahl der Mitglieder der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA)
liegt seit 2011 in der Verantwortung der Vereinigten Bundesversammlung. Weil François
A. Bernath per 30. September 2017 seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte, musste das
Parlament dieser Verantwortung bei der Ersatzwahl eines Mitglieds der AB-BA
nachkommen. Bernath ist in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragener Anwalt.
Weil zwei der sieben Mitglieder der AB-BA diese Funktion inne haben müssen – zwei
Mitglieder müssen Richterin oder Richter des Bundes- oder des Bundesstrafgerichts
sein und drei Mitglieder dürfen als Fachpersonen weder einem eidgenössischen

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2017
MARC BÜHLMANN
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Gericht angehören noch in ein Anwaltsregister eingetragen sein – suchte die GK eine
Anwältin oder einen Anwalt. Von den 15 eingegangenen Bewerbungen entschied sich die
Kommission für Tamara Erez, die sie entsprechend zur Wahl vorschlug. Parteipolitische
Überlegungen spielen – anders als bei Richterwahlen – für die Wahl der Mitglieder der
AB-BA keine Rolle. Die GK begründete ihren Entscheid mit der Eignung und den
sprachlichen Fähigkeiten. Tamara Erez ist italienischer Muttersprache und beherrscht
zwei weitere Landessprachen. Zudem verfüge sie über eine starke Persönlichkeit – so
die Kommission. 
Am Schluss der Herbstession entsprach die Vereinigte Bundesversammlung der
Empfehlung der GK und wählte Tamara Erez mit 207 von 214 Stimmen. 6 Stimmzettel
blieben leer und auf einem stand ein anderer Name als Erez. 25

Die GK empfahl im Herbst 2017, alle 34 sich erneut zur Verfügung stellenden
Bundespatentgerichtsmitglieder für die Amtsperiode 2018 bis 2023 zu bestätigen. Weil
sich vier Personen der Wiederwahl der Mitglieder des Bundespatentgerichts nicht
mehr stellen wollten, mussten zusätzlich vier Neuwahlen stattfinden. Das
Bundespatentgericht muss aus Richterinnen und Richtern mit juristischer sowie mit
technischer Ausbildung zusammengesetzt sein, wovon zwei hauptamtlich und die
restlichen nebenamtlich angestellt werden. Schon in der Sommersession 2017 war Mark
Schweizer zum hauptamtlichen Richter und zum Präsidenten berufen worden. Seine
Stelle als nebenamtlicher Richter mit juristischer Ausbildung wurde entsprechend
ebenfalls frei. Die GK entschied sich, Lara Dorigo Slongo, Andri Hess und Stefan Kohler
als nebenamtliche Mitglieder des Bundespatentgerichts mit juristischer Ausbildung
sowie Lorenzo Parrini und Michael Andreas Störzbach als nebenamtliche Richter mit
technischer Ausbildung zu empfehlen. 
Die Vereinigte Bundesversammlung folgte am Ende der Herbstsession 2017 allen
Empfehlungen. Der neben Schweizer zweite hauptamtliche Richter – Tobias Bremi –
wurde mit 207 von 215 eingelangten Wahlzetteln bestätigt (8 blieben leer). Die 33 zur
Wiederwahl stehenden Richterinnen und Richter wurden auf einer Gesamtliste gewählt.
Die 207 wählenden Parlamentarierinnen und Parlamentarier hatten lediglich die
Möglichkeit, einzelne Namen aus der Liste zu streichen. Die Stimmenzahl der einzelnen
Mitglieder des Bundespatentgerichts schwankte zwischen 196 und 199. Schliesslich
wurden auch die neu zu wählenden Lara Dorigo Slongo (mit 208 von 215 ausgeteilten
Wahlzetteln), Andri Hess (209), Stefan Kohler (198), Lorenzo Parrini (208) und Michael
Andreas Störzbach (210) ohne Probleme gewählt.
Damit verschob sich das Verhältnis von juristisch und technisch ausgebildeten
nebenamtlichen Richterinnen und Richtern allerdings leicht, was die GK dazu erwog,
zwei weitere Stellen für nebenamtliche Richterstellen mit technischer Ausbildung
auszuschreiben. 26

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2017
MARC BÜHLMANN

Alle zwei Jahre muss die Vereinigte Bundesversammlung zur Wahl des Präsidiums und
des Vizepräsidiums des Bundesstrafgerichts antreten. Das Präsidium ist aus dem Kreis
der ordentlichen Richter zu bestimmen, wobei die Wiederwahl einmal möglich ist. Für
die Amtszeit 2018/2019 war diese Möglichkeit ausgeschöpft, so dass der ehemalige
Vizepräsident Tito Ponti zur Wahl zum Präsidenten vorgeschlagen wurde und neu
Giuseppe Muschietti Vizepräsident werden sollte. Der bisherige Präsident, Daniel Kipfer
Fasciati, hatte das Amt vier Jahre inne gehabt. 
Die Wahlen Ende der Herbstsession 2017 waren unbestritten. Ponti wurde mit 207 von
207 gültigen Stimmen gewählt. Sechs der 213 eingelangten Wahlzettel waren leer
geblieben. Die Wahl von Muschietti erfolgte mit 205 von 205 gültigen Stimmen (8 leere
Wahlzettel). 27

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2017
MARC BÜHLMANN

Mit 183 von 183 gültigen Stimmen (6 der 190 eingelangten Wahlzettel blieben leer und
einer war ungültig) wurde in der Wintersession Stefan Heimgartner für den Rest der
Amtsperiode 2015 bis 2018 als Ersatz für den zurücktretenden Giorgio Bomio als
Strafrichter in die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) gewählt. Ein
Mitglied der AB-BA muss dem Bundesstrafgericht angehören. Heimgartner, der der CVP
angehört – Bomio gehört der SP an – war im Juni 2016 zum Strafrichter gewählt worden.
Die Wahl durch die Vereinigte Bundesversammlung war entsprechend unbestritten. 28

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2017
MARC BÜHLMANN
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Um das Bundespatentgericht für die neue Amtsperiode 2018 bis 2023 voll zu besetzen,
fehlten noch zwei nebenamtliche Richterinnen oder Richter mit technischer
Ausbildung. Die Besetzung dieser Funktion hatte sich bisher als eher schwierig
erwiesen. Dies zeigte sich auch bei der aktuellen Ausschreibung: Es gingen nämlich
lediglich drei Bewerbungen ein. Da alle drei Personen aber Patentanwälte und
ausgebildete Chemiker sind und über die fachlichen Qualifikationen verfügen,
entschied sich die GK, gleich alle drei zur Wahl als nebenamtliche Mitglieder des
Bundespatentgerichts zu empfehlen. Damit könne dem Gericht nicht nur mehr
Spielraum geboten, sondern auch die Problematik der Interessenkonflikte reduziert
werden. Artikel 8 Absatz 2 des Patentgerichtsgesetzes sehe lediglich eine ausreichende
Zahl nebenamtlicher Richterinnen oder Richter vor. Die Zahl sei also nicht begrenzt –
so die Begründung der GK. Es würden damit auch keine Mehrkosten entstehen, weil
nebenamtliche Richterinnen und Richter nach Auftrag entschädigt würden. Weil kein
parteipolitischer Verteilschlüssel berücksichtigt werden müsse, handle es sich hier
auch nicht um einen parteilichen Entscheid.  
Die Bundesversammlung folgte dieser Argumentation und wählte in der Wintersession
2017 Michael Kaufmann (mit 184 von 191 eingelangten Wahlzetteln;  7 blieben leer), Frank
Schager (184) und Diego Vergani (183) zu neuen nebenamtlichen Bundespatentrichtern.
Damit war das Bundespatentgericht für die neue Amtsperiode komplett. 29

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2017
MARC BÜHLMANN

In der Frühjahrssession hatte die Vereinigte Bundesversammlung zwei nebenamtliche
Richterinnen bzw. Richter für das Bundesgericht zu wählen. Die zurücktretenden Luisa
Gianella (cvp) und Alexander Brunner (sp) wurden mit Sonja Koch (svp) und Beata
Wasser-Keller (svp) ersetzt. 
Die Suche nach neuen Mitgliedern am Bundesgericht hatte sich als nicht ganz einfach
erwiesen. In einer ersten Runde, als erst eine Vakanz bekannt war, trafen lediglich drei
Bewerbungen ein, die allerdings die Anforderungen (Hauptsprache Französisch,
Fachgebiet Strafrecht und Zugehörigkeit zu SVP, GP oder BDP) nicht erfüllten. In einer
zweiten Runde – jetzt waren beide Vakanzen ausgeschrieben worden – bewarben sich
zwar 20 Personen (darunter 6 Frauen), auch jetzt gab es aber keine Bewerbung, die alle
Bedingungen erfüllt hätte. Die GK empfahl deshalb zwei deutschsprachige
Strafrechtlerinnen, wollte aber die in der Zwischenzeit bereits bekannt gewordene
erneute Vakanz – Cornelia Stamm-Hurter (svp) hatte, nachdem sie in die Regierung des
Kantons Schaffhausen gewählt worden war ihren Rücktritt per 1. April 2018 eingereicht
– mit einer französischsprachigen Person ersetzen. Die von der GK empfohlenen Koch
und Wasser-Keller gehören beide der SVP an, die vor der Besetzung mit -1.72 Stellen am
stärksten untervertreten war. Die Grünen (-1 Stelle), die BDP (-0.62 Stellen) oder die
CVP (-0.32 Stellen) dürften bei der nächsten Wahl berücksichtigt werden. 
Weshalb Beata Wasser-Keller im gleichen Wahlumgang von 205 gültigen Stimmen mit
187 rund 20 Stimmen weniger erhielt als Sonja Koch (204 Stimmen), wird ein Geheimnis
der Vereinigten Bundesversammlung bleiben. 30

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 14.03.2018
MARC BÜHLMANN

Mit 206 von 208 eingelangten Stimmen – 2 Wahlzettel waren leer geblieben – wurde
Cornel Borbély in der Frühjahrssession 2018 von der Vereinigten Bundesversammlung
zum neuen Mitglied der Aufsichtsbehörde der Bundesanwaltschaft (AB-BA) gewählt. Die
Neuwahl eines Mitglieds der AB-BA war nötig geworden, weil Veronica Hälg-Büchi per
31. März 2018 ihren Rücktritt eingereicht hatte. Gesucht war entsprechend ein in einem
kantonalen Anwaltsregister eingetragener Anwalt oder eine eingetragene Anwältin. Zwei
der sieben Mitglieder der AB-BA müssen diese Qualifikation haben; daneben besteht
die Aufsichtsbehörde aus einer Richterin oder einem Richter des Bundesgerichtes,
einer Richterin oder einem Richter des Bundesstrafgerichtes sowie drei Fachpersonen.
Borbély setzte sich gegen sieben andere Bewerber durch, Bewerberinnen hatten sich
keine gemeldet. 31

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 14.03.2018
MARC BÜHLMANN

In der Sommersession schritt die Vereinigte Bundesversammlung zu einer erneuten
Ersatzwahl am Bundesgericht. Weil die GK bei der letzten Besetzung von zwei
nebenamtlichen Richterstellen auf Schwierigkeiten gestossen war – die Bewerbungen
entsprachen nicht den gestellten Anforderungen, da entweder die Muttersprache, die
fachliche Ausrichtung oder die Parteizugehörigkeit nicht passte – wurden die
Bedingungen für die neue Stelle angepasst. Bei der Ausschreibung wurde auf die
Nennung der Parteizugehörigkeit und der Fachrichtung verzichtet. Gesucht wurde eine
vielseitige Person mit Fachkenntnissen im öffentlichen Recht und französischer
Muttersprache – die Sprache sollte zentrale Bedingung bleiben. Aus den 5

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2018
MARC BÜHLMANN
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Bewerberinnen und 11 Bewerbern entschied sich die GK für Aileen Truttmann, die
künftig das Amt einer nebenamtlichen Richterin am Bundesgericht ausüben wird. Zwar
sei Truttmann Mitglied der FDP, also einer Partei, die am Bundesgericht momentan
leicht übervertreten sei, da sie aber die ideale Besetzung für die Stelle sei, empfehle sie
die Kommission trotzdem. 
Die Bundesversammlung kam dieser Empfehlung nach und wählte Truttmann mit 196
von 201 eingelangten Stimmen; 5 Wahlzettel waren leer geblieben. 32

Mit der Revision des Bundesgesetzes über das Bundesgericht war auch die Schaffung
einer Berufungskammer am Bundesstrafgericht (BStGer) beschlossen worden, die mit
zwei ordentlichen und maximal zehn nebenamtlichen Richterinnen und Richtern
besetzt werden soll. Ebendiese Neubesetzung stand mit der Wahl der Mitglieder der
neuen Berufungskammer in der Sommersession 2018 auf der Traktandenliste der
Vereinigten Bundesversammlung. Die GK erachtete es nach Rücksprache mit dem
BStGer als sinnvoll, die ordentlichen Richterstellen mit drei Teilzeitpensen zu besetzen,
um garantieren zu können, dass alle drei Amtssprachen vertreten sind. Allerdings
fanden sich unter den 62 Bewerbungen (davon waren 24 von Frauen) nur  deutsch-
bzw. italienischsprachige Kandidierende, die sich für die ordentlichen Richterstellen als
geeignet erwiesen. Die GK empfahl deshalb Andrea Blum (svp) als deutschsprachige, mit
einem 80-Prozent-Pensum ausgestattete sowie Claudia Solcà (cvp) als
italienischsprachige, mit einem 50-Prozent-Pensum ausgestattete ordentliche
Richterin. Die Stelle für ein französischsprachiges ordentliches Gerichtsmitglied blieb
vakant und wurde mit einem 60- bis 70-Prozent-Pensum erneut ausgeschrieben. Die
prozentuale Begrenzung ergab sich aus dem Umstand, dass insgesamt nicht mehr als
zwei Vollzeitstellen besetzt werden durften. Auf die Sprachverteilung wurde auch bei
der Auswahl der nebenamtlichen Richterinnen und Richter geachtet: Die GK empfahl
fünf deutschsprachige (Tom Frischknecht, sp; Beatrice Kolvodouris Janett, fdp; Barbara
Loppacher, sp; Marcia Stucki, svp und Petra Venetz, cvp), drei französischsprachige
(Frédérique Bütikofer Repond, cvp; Jean-Paul Ros, sp und Jean-Marc Verniory, cvp)
und ein italienischsprachiges (Rosa Maria Cappa, fdp) nebenamtliches Gerichtsmitglied.

Die beiden ordentlichen Richterinnen erhielten 192 (Blum) bzw. 187 (Solcà) von 199
gültigen Stimmen. Bei den nebenamtlichen Richterinnen und Richtern, die gemeinsam
gewählt wurden, erhielten die SP-Mitglieder etwas weniger Stimmen (187 bis 189) als die
restlichen Kandidatinnen und Kandidaten (192 bis 199 Stimmen), übersprangen aber das
absolute Mehr (101 Stimmen) ebenfalls problemlos. 33

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2018
MARC BÜHLMANN

Zwar erfolgte die Gesamterneuerungswahl des Bundesverwaltungsgerichts (BVGer)
bereits in der Frühjahrssession, allerdings musste auch noch das Präsidium bestimmt
und eine Nachfolge für die zurückgetretene Franziska Schneider (gp) gewählt werden.
Die Gerichtskommission empfahl, Marianne Ryter (sp) – die bisherige Vizepräsidentin –
zur Präsidentin und Vito Valenti (fdp) zum Vizepräsidenten zu wählen. Auf die
Ausschreibung für die Nachfolge Schneider – gesucht wurde für eine 90%-Stelle in der
Abteilung III eine Richterin oder ein Richter mit französischer Muttersprache – meldete
sich einzig Caroline Gehring (cvp). Weil sie voll und ganz dem Anforderungsprofil
entspreche und zudem den Frauenanteil erhöhe, empfehle die GK die Kandidatin,
obwohl sie der im BVGer eher übervertretenen CVP angehöre. 
Die Vereinigte Bundesversammlung schritt in der Sommersession zur Tat: Die neue
Präsidentin Marianne Ryter erhielt 191 von 192 gültigen Stimmen – 8 der 200
eingelangten Wahlzettel waren leer eingegeben worden – und Vito Valentino wurde mit
199 von 199 gültigen Stimmen (2 leer bei 201 eingelangten) zum Vizepräsidenten gewählt.
Der Name Caroline Gehring stand auf 194 von 194 gültigen Wahlzetteln; deren 7 blieben
bei 201 eingelangten Zetteln leer. 34

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2018
MARC BÜHLMANN

In der Herbstsession 2018 wählte die Vereinigte Bundesversammlung bei einer
Ersatzwahl ans Bundesgericht Giuseppe Muschietti mit 170 von 172 gültigen Stimmen
zum ordentlichen Bundesrichter. Die Wahl war nötig geworden, weil Ivo Eusebio (cvp)
altersbedingt per Ende 2018 aus dem Amt ausschied. Die Gerichtskommission (GK)
hatte bei der Stellenausschreibung eine erfahrene Juristin oder einen erfahrenen
Juristen mit italienischer Muttersprache gesucht und Bewerbungen von zwei Frauen
und neun Männern erhalten. Die Wahl fiel schliesslich auf den amtierenden
Bundesstrafrichter Muschietti, der aus dem Kanton Tessin stammt und der FDP
angehört. Damit könne – so die GK – die Sprachen- und Geschlechtervertretung

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2018
MARC BÜHLMANN
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unverändert gehalten und die Untervertretung der FDP am Bundesgericht verbessert
werden. Obwohl alle Fraktionen die Empfehlung gutgeheissen hatten, fanden sich unter
den 204 eingegangenen Wahlzetteln 32 leere. 35

Am Ende der Herbstsession 2018 stand für die Vereinigte Bundesversammlung noch
eine Wahl ans Bundesverwaltungsgericht an. Da Andrea Berger-Fehr (svp) per Ende
September 2018 ihren Rücktritt eingereicht hatte, gab es in der Abteilung V – zuständig
für Geschäfte aus dem Gebiet des Asylrechts – des BVGer eine Vakanz. Hauptsprache
des neuen Mitglieds sollte Deutsch sein, allerdings hatte das St. Galler Gericht den
Wunsch geäussert, dass das neue Mitglied auch einige Fälle in italienischer Sprache
bearbeiten können sollte. Mit dem Rücktritt von Berger-Fehr war die SVP am BVGer
untervertreten. Lorenz Noli (svp), der von der GK zur Wahl vorgeschlagen wurde, erfüllte
die sprachlichen Anforderungen (Deutsch und Italienisch) und gehört der SVP an.
Zudem – so die GK in ihrem Bericht – sei er als ehemaliger Gerichtsschreiber der
Abteilung III mit den internen Abläufen vertraut und kenne sich als «Fachspezialist
Aufenthalt» beim Staatssekretariat für Migration im Migrationsrecht gut aus. Mit 199 von
207 eingelangten Wahlzetteln (8 wurden leer eingelegt) wurde Noli gewählt. 36

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2018
MARC BÜHLMANN

Seit 2010 wählt das Parlament nicht nur den Bundesanwalt, sondern auch die
Aufsichtsbehörde für die Bundesanwaltschaft (AB-BA). Eine Gesamterneuerung für die
Amtsdauer 2019–2022 wurde in der Herbstsession von der Vereinigten
Bundesversammlung vorgenommen. Die AB-BA besteht aus sieben Mitgliedern: Das
Bundesgericht und das Bundesstrafgericht stellen je eine Vertreterin oder einen
Vertreter, hinzu kommen zwei in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragene
Anwältinnen oder Anwälte und drei Fachpersonen, die weder in einem Anwaltsregister
eingetragen noch an einem eidgenössischen Gericht tätig sein dürfen. Sechs der sieben
amtierenden Mitglieder stellten sich zur Wiederwahl. Einzig Niklaus Oberholzer, der
Vertreter des Bundesgerichts, stellte sich nicht mehr zur Verfügung. Seinen Platz wollte
Bundesrichterin Alexia Heine einnehmen. Die Wiederwahl der bestehenden Mitglieder
und die Neuwahl von Heine wurde von der GK empfohlen und von allen Fraktionen
unterstützt. 
Bei der Wiederwahl schafften alle Bisherigen das absolute Mehr problemlos: Stefan
Heimgartner als Vertreter des BStGer (205 Stimmen), Tamara Erez (205 Stimmen) und
Cornel Borbély (204 Stimmen) als Anwältin bzw. Anwalt sowie die Fachpersonen Isabelle
Augsburger-Bucheli (205 Stimmen) und Rolf Grädel (204 Stimmen) standen alle beinahe
auf allen der 206 eingelangten Wahlzettel. Einzig Hanspeter Uster, die dritte
Fachperson, erhielt lediglich 177 Stimmen. Dies dürfte vielleicht damit
zusammenhängen, dass der ehemalige Zuger Regierungsrat damals der Sozialistisch-
Grünen Alternative angehört hatte und von der Ratsrechten nicht gewählt wurde.
Vielleicht waren dann die 15 leeren Stimmen bei der Ergänzungswahl von Alexa Heine,
die der SVP angehört,– ihr Name stand auf 183 der 198 eingelangten Wahlzettel –, als
Retourkutsche zu verstehen. 37

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2018
MARC BÜHLMANN

Die Wiederwahl des Präsidiums und des Vizepräsidiums des Bundesgerichts in der
Wintersession 2018 war eine reine Formsache. Für die Periode 2019-2020 bestätigte
die Vereinigte Bundesversammlung Ulrich Meyer (sp) als Präsidenten und Martha
Niquille (cvp) als Vizepräsidentin. Beide wurden mit 160 von 160 gültigen Stimmen
gewählt. Sieben der 167 eingelangten Wahlzettel – ausgeteilt worden waren deren 168 –
blieben jeweils leer. 38

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2018
MARC BÜHLMANN

Mit 159 von 159 gültigen Stimmen – von den 168 ausgeteilten waren ein Wahlzettel nicht
eingegeben und 8 leer eingelegt worden – wurde Susanne Genner als Richterin mit
Hauptsprache Deutsch in die Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) des
Bundesverwaltungsgerichts gewählt. Die Wahl war nötig geworden, weil ihr Vorgänger
Philippe Weissenberger im Amt verstorben war. Genner, die sich gegen zwei
Mitbewerberinnen und einen Mitbewerber durchsetzte, gehört wie ihr Vorgänger der SP
an, jener Partei also, die am BVGer zum Zeitpunkt der Wahl untervertreten war. 39
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Zur Wahl eines nebenamtlichen Richters ans Bundesstrafgericht empfahl die GK
Adrian Urwyler (cvp). Weil Andrea Blum (svp) und Claudia Solcà (cvp) zu ordentlichen
Richterinnen an der neuen Berufungskammer des BStGer gewählt worden waren,
mussten zwei der drei Stellen für nebenamtliche Richterinnen oder Richter neu besetzt
werden und zwar je eine mit einer Person deutscher bzw. italienischer Muttersprache.
Da es für die Stelle des italienischen Amtes keine genügend qualifizierten Bewerbungen
gegeben hatte, entschied die GK, lediglich die Stelle mit Hauptsprache Deutsch zu
besetzen und für die andere Stelle eine erneute Ausschreibung vorzunehmen. Adrian
Urwyler erfülle alle Voraussetzungen für diese deutschsprachige Stelle, erklärte die GK.
Nicht zuletzt sei er Mitglied der CVP, einer der am BStGer untervertretenen Parteien.
Die Vereinigte Bundesversammlung wählte Urwyler mit 163 von 167 eingelangten
Wahlzetteln (4 blieben leer) für den Rest der Amtsperiode 2016 bis 2021. 40

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2018
MARC BÜHLMANN

In der Frühjahrssession 2019 hatte die Vereinigte Bundesversammlung eine Ersatzwahl
des Präsidiums des Bundesstrafgerichts vorzunehmen. Diese war aus zweierlei
Gründen besonders: Erstens würden die von der Gerichtskommission (GK)
vorgeschlagenen Stephan Blättler (Präsident; svp, ZH) und Sylvia Frei (Vizepräsidentin;
svp, TG/ZH) lediglich für neun Monate, also bis zum Abschluss der regulären
Amtsperiode Ende 2019, gewählt. Dies, weil der amtierende Präsident Tito Ponti (fdp, TI)
per 30. Juni 2019 zurücktreten wollte und der 2017 gewählte Vizepräsident Giuseppe
Muschietti (fdp, TI) in der Herbstsession 2018 ans Bundesgericht gewählt worden war.
Der zweite Grund betraf die Partei der beiden neu zu Wählenden: Die Zugehörigkeit
beider Kandidierenden zur SVP stellte insofern ein Problem dar, als dadurch die
Verwaltungskommission des BStGer lediglich aus deutschsprachigen Mitgliedern der
SVP bestünde. Neben Frei und Blättler sässe nämlich auch Andrea Blum (svp, LU) im
Leitungsorgan. Die Kommission betonte, dass sie keineswegs an den Kompetenzen der
drei Personen zweifle und es schwierig sei, ein Dreiergremium ausgewogen zu
besetzen. In einem föderalen System müsse das Prinzip der angemessenen Vertretung
aber eingehalten werden. Aus diesem Grund dürfe diese «einseitige Wahl» nur eine
Übergangslösung sein, die nur aufgrund der Ausnahmesituation akzeptiert werde. Die
Empfehlung wurde von allen Fraktionen, mit Ausnahme der grünen Fraktion,
gutgeheissen – womit sich wohl zumindest ein Teil der 23 leeren Wahlzettel erklären
lassen, die neben den 186 gültigen eingereicht worden waren. Während Blättler 185
Stimmen erhielt – eine Stimme fiel auf Diverse – stand der Name Frei auf allen 186
Wahlzetteln. 41

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2019
MARC BÜHLMANN

Mit der Revision des Bundesgesetzes über das Bundesgericht hatte das Parlament im
März 2017 eine Berufungskammer am Bundesstrafgericht geschaffen. Da sich gezeigt
hatte, dass die zwei Vollzeitstellen, die mittels Teilpensen dreier Richterinnen oder
Richtern mit Muttersprache deutsch, französisch und italienisch besetzt werden
sollten, nicht ausreichten bzw. die französischsprachige Stelle Mangels geeigneter
Bewerbungen gar nicht besetzt werden konnte, hatten die Räte in der wohl am
schnellsten erledigten parlamentarischen Initiative aller Zeiten in der Wintersession
2018 eine weitere Vollzeitstelle geschaffen. Damit war der Weg frei für die Besetzung
der Berufungskammer durch ein französischsprachiges Mitglied. Diesmal gingen
immerhin fünf Bewerbungen ein, von denen sich die GK für Olivier Thormann (fdp)
entschied. Die Kommission begründete ihre Wahl mit der fachlichen und sprachlichen
Eignung Thormanns sowie seinem Geschlecht, seiner Herkunft und seiner
Parteizugehörigkeit. Das Dreiergremium bestehe nun aus einem Westschweizer FDP-
Mann, einer SVP-Vertreterin aus dem Kanton Luzern (Andrea Blum) sowie einer Tessiner
CVP-Vertreterin (Claudia Solcà). In der Presse fand die Wahl Thormanns Erwähnung,
weil er als Chef der Abteilung Wirtschaftskriminalität bei der Bundesanwaltschaft Ende
2018 freigestellt worden war. Der Vorwurf der Amtsgeheimnisverletzung wurde damals
zwar entkräftet, Thormann kehrte allerdings nicht mehr in seine Funktion zurück. Dieser
Umstand könnte eine Erklärung für die 36 leeren Wahlzettel sein, die bei dieser Wahl
ans Bundesstrafgericht neben den 164 gültigen – alle mit einem Thormann-Votum –
eingelegt wurden. 42

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2019
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Nach dem Rücktritt von Tito Ponti aus dem Bundesstrafgericht per Ende Juni 2019
musste ein Ersatz bestimmt werden. Die GK erhielt acht Bewerbungen und entschied
sich für Fiorenza Bergomi, die nicht nur italienischer Muttersprache ist, sondern auch –
wie Ponti – der FDP angehört, womit der Parteienproporz gewahrt blieb. Mit der Wahl
der Tessinerin – die Bundesversammlung gab ihr 196 von 205 gültigen Stimmen – zur
ordentlichen Richterin ans Bundesstrafgericht erhöhte sich zudem der Frauenanteil
leicht, blieb aber nach wie vor unter einem Drittel. 43

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2019
MARC BÜHLMANN

In der Herbstsession 2018 hatte die Vereinigte Bundesversammlung Giuseppe
Muschietti (fdp) ans Bundesgericht gewählt. Damit war eine Stelle für einen
ordentlichen Richter oder eine ordentliche Richterin am Bundesstrafgericht vakant
geworden, die in der Frühjahrssession 2019 neu besetzt wurde. Die GK hatte sich aus
vier Bewerbungen für David Bouverat entschieden. Bouverat ist französischer
Muttersprache und wird sein Amt in der Straf- und Beschwerdekammer des BStGer
antreten. Darüber hinaus gehört er der SVP an, also jener Partei, die am
Bundesstrafgericht untervertreten ist. Die 200 der 205 gültigen Stimmen
widerspiegelten, dass die Fraktionen mit der Empfehlung der GK einverstanden
waren. 44

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2019
MARC BÜHLMANN

In der letzten Woche der Sommersession 2019 stand für die Vereinigte
Bundesversammlung die Wahl der stellvertretenden Bundesanwälte an, da die
Amtsperiode mit Jahresschluss zu Ende gehen würde. Die Bisherigen, Ruedi Montanari
und Jacques Rayroud, stellten sich für die neue Amtsperiode 2020 bis 2023 wieder zur
Wahl. Eigentlich hätte gleichzeitig auch die Bestätigung des amtierenden
Bundesanwaltes Michael Lauber durchgeführt werden sollen. Da gegen diesen aber ein
Disziplinarverfahren eingeleitet worden war, hatte die AB-BA empfohlen, dessen Wahl
zu verschieben. Die GK entschied sich sodann einstimmig, die beiden Stellvertreter,
gegen die weder von den beiden GPK noch von der FinDel Beanstandungen vorgebracht
worden waren, in der Sommersession zur Bestätigung zu empfehlen, die allfällige
Wiederwahl Laubers aber auf den Herbst zu verschieben.
Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier folgten der Empfehlung und wählten die
beiden Stellvertreter mit 207 von 233 Stimmen. 24 Stimmzettel wurden leer
eingegeben. 45

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2019
MARC BÜHLMANN

Die Wahlen von Richterinnen und Richtern ans Bundesgericht werfen in der Regel
keine hohen Wellen. Das Prozedere verläuft jeweils gleich: Ein vakanter Posten wird
ausgeschrieben, die GK lädt Bewerberinnen und Bewerber ein und wählt dann jene
Person aus, die sich nicht nur fachlich eignet, sondern auch hinsichtlich Geschlecht,
Sprache und insbesondere Parteienzugehörigkeit in den einzelnen eidgenössischen
Gerichten am meisten Proportionalität herstellt. Praktisch immer heissen alle
Fraktionen die Empfehlung der GK gut, was die Wahl durch die Vereinigte
Bundesversammlung schliesslich fast zu einer Alibiübung verkommen lässt. Auch wenn
einzelne Parlamentsmitglieder angehenden Richterinnen und Richtern ab und zu ihre
Stimme verweigern – die Anzahl leerer Stimmen ist jeweils ein Indiz dafür, dass die
Kandidatin oder der Kandidat nicht allen Parteien genehm zu sein scheint, wobei
aufgrund des Stimmgeheimnisses freilich nicht klar wird, aus welchen Fraktionen die
Proteste effektiv stammen –, kommt es praktisch nie vor, dass die von der GK
vorgeschlagenen Kandidierenden das absolute Mehr nicht schon in der ersten Runde
deutlich übertreffen.
Der Ersatzwahl für die zurücktretenden Bundesrichter Peter Karlen (svp) und Jean-
Maurice Frésard (sp) gingen nun aber medial begleitete Diskussionen voraus, die das
Potenzial hatten, diese Routine zu gefährden. Stein des Anstosses war die Empfehlung
der GK für die deutschsprachige Vakanz: Obwohl die SVP am Bundesgericht die am
stärksten untervertretene Partei war (-2.43 Stellen), entschied sich die Kommission für
Julia Hänni, die der CVP angehört. Die GK begründete diesen Entscheid nicht nur mit
der besten Bewerbung, sondern auch mit dem geringen Frauenanteil (vor der Wahl bei
38.9 Prozent) und mit dem Umstand, dass die CVP die am zweitstärksten
untervertretene Partei sei (-0.64 Stellen). Gleich drei Fraktionen, nämlich die SVP, die
FDP und die BDP, sprachen sich gegen diese Empfehlung aus und planten, die vakante
Stelle mit einem SVP-Richter zu besetzen. Sie portierten den Berner Verwaltungsrichter
Thomas Müller (svp). Die Empfehlung der GK für den Kandidaten französischer
Muttersprache, Bernard Abrecht (sp), war unbestritten. 
Die Medien wussten zu berichten, dass der Entscheid für Hänni in der GK mittels
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Stichentscheid des Präsidenten gefallen sei. Die Wahl sei deshalb brisant, weil die
Nachfolgerin oder der Nachfolger Karlens potenziell in der Zweiten öffentlich-
rechtlichen Abteilung eingesetzt werden könnte. In dieser Kammer werden etwa Urteile
zum Ausländerrecht und zu den Beziehungen zur EU, aber auch zum Verhältnis
zwischen Völker- und Landesrecht gefällt. Zudem gehörten zwei der sechs Mitglieder in
dieser Kammer bereits der SVP an. Mit einem dritten Mitglied wären die SVP-Richter
also wohl sehr häufig in der Mehrheit, weil das Gremium zu dritt oder zu fünft
entscheidet. Freilich ist die Zuweisung neuer Richterinnen und Richter zu den
einzelnen Kammern Sache des Bundesgerichts selber. Verschiedene
Parlamentsmitglieder wollten aber kein Risiko eingehen – die Medien berichteten, dass
einige Abgeordnete argwöhnten, die SVP wolle nach dem Scheitern ihrer
Selbstbestimmungsinitiative die wichtige Kammer kurzerhand kapern. Einigen stiess in
der Diskussion zudem sauer auf, dass neben dem Parteienschacher das
Gleichstellungsargument zu kurz komme. Am Tag des Frauenstreiks habe sich die NZZ
gegen eine bestens qualifizierte Frau ausgesprochen, monierte etwa Ruth Humbel (cvp,
AG) via soziale Medien. 
Der SVP-Kandidat Müller sorgte dann mit einem Verzicht auf die Kandidatur dafür, dass
es Mitte Juni nicht zu einer Kampfwahl für den Posten am Bundesgericht kam. In den
Medien wurde kolportiert, dass SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi (svp, ZG) bei den
anderen Parteien nicht genügend Unterstützung gefunden habe und dass Müller sich
die Wahlchancen für künftige Richterwahlen – bereits im Herbst mussten vier weitere
Vakanzen besetzt werden – habe intakt halten wollen. 
Kurz vor dem Wahlakt verlangte Aeschi das Wort und rechnete vor, dass die
Untervertretung einer Partei am Bundesgericht – statt über 11.5 verfüge die Volkspartei
nun noch lediglich über neun Stellen – seit Einführung der Gerichtskommission im Jahr
2003 noch nie so krass gewesen sei. Von den neun Bundesgerichtsmitgliedern der SVP
seien vier Frauen, weshalb man die Partei auch nicht als «Frauenverhindererin»
bezeichnen könne. Die SVP sei nicht immer glücklich gewesen mit vorgeschlagenen
Richterinnen und Richtern von Mitte-Links, sie habe aber den Parteienproporz stets
mitgetragen. Er warnte vor einem «parteipolitischen Hickhack» im Vorfeld von
Richterwahlen, wenn die Repräsentativität in der Judikative nicht mehr gewährleistet
werde. Zugleich wies er darauf hin, dass sich ihr «absolut ausgewiesener, bestens
qualifizierte Kandidat» Thomas Müller aufgrund des Drucks der anderen Parteien für
die Wahl nicht zur Verfügung stelle. Für die CVP-Fraktion ergriff Leo Müller (cvp, LU)
ebenfalls das Wort und wies darauf hin, dass Parteienproporz auch über längere
Zeiträume eingehalten werden könne. Die Gerichtskommission benötige Spielraum, um
auch andere Kriterien wie eben Geschlecht oder Sprache berücksichtigen zu können. 
Auch bei dieser Wahl schafften die Kandidierenden den Sprung nach Lausanne
schliesslich bereits im ersten Wahlgang. Von den 233 eingelangten Wahlzetteln wurden
aber dennoch deren 60 leer eingelegt und 17 Stimmen entfielen auf Diverse. Julia Hänni
wurde schliesslich mit 151 Stimmen gewählt. Der Name des eigentlich unbestrittenen
Bernard fand sich auf 157 Stimmzetteln.
Nach der Wahl erhob die SVP lauthals Anspruch auf zwei der besagten vier frei
werdenden Posten, von denen je zwei von Angehörigen der SP bzw. der GP besetzt
waren. Insbesondere die GP sei mit zwei Stellen übervertreten, betonte die SVP. 46

Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Rekrutierung einer geeigneten Person habe sie
der Parteienzugehörigkeit eine geringere Bedeutung beigemessen als üblich, gab die GK
in ihrem Bericht zur Empfehlung von Monica Galliker (cvp) für das Amt einer
nebenamtlichen Richterin am Bundesstrafgericht zu Protokoll. Die Ersatzwahl am
Bundesstrafgericht war nötig geworden, weil Claudia Solcà (cvp) als ordentliche
Richterin in die neue Berufungskammer des BStGer gewählt worden war. Die Suche
nach einer Person italienischer Muttersprache habe sich schwierig gestaltet, so dass
die leichte Übervertretung der CVP bei den nebenamtlichen Gerichtspersonen (+0.48
Stellen) in Kauf genommen worden sei. Die in Horw (LU) wohnhafte Tessinerin habe die
GK aber durch ihre Entschlossenheit, ihre Motivation und ihre Sozialkompetenz
überzeugt. 
Die 24 leeren Stimmen bei der Wahl in der Sommersession 2019, die sich unter den
total 233 eingelangten Wahlzetteln befanden, dürfen wohl als stiller Protest gegen die
Nichtberücksichtigung des Parteienproporzes gedeutet werden, könnten aber auch
Auswirkung des Vorgängergeschäfts sein, in dem es zu einer recht umstrittenen Wahl
ans Bundesgericht gekommen war. 47
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Gleich vier Richterstellen mussten bei Ersatzwahlen für das Bundesgericht in der
Herbstsession 2019 besetzt werden. Kathrin Klett (sp), Thomas Merkli (gp), Niklaus
Oberholzer (sp) und Brigitte Pfiffner (gp) wollten per Ende 2019 von ihrem Amt
zurücktreten. Die GK hatte deshalb vier Stellen für deutschsprachige ordentliche
Richterinnen oder Richter ausgeschrieben, wobei je eine Position an der Ersten bzw.
Zweiten öffentlich-rechtlichen Abteilung und zwei Stellen an der Strafrechtlichen
Abteilung zu besetzen waren. Da die SP und die SVP die am Bundesgericht am stärksten
untervertretenen Parteien waren (SP um 1.5 Stellen, SVP um 2.43 Stellen), entschied
sich die Kommission aus 31 Bewerbungen, darunter sieben von Frauen, für drei
Mitglieder der SVP (Sonja Koch, Beatrice van de Graaf und Thomas Müller) sowie ein SP-
Mitglied (Michael Beusch). Die vier wurden in globo gewählt. 48

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2019
MARC BÜHLMANN

Die Vereinigte Bundesversammlung hatte in der Wintersession 2019 eine Ersatzwahl
ans Bundesverwaltungsgericht vorzunehmen. Zwar hatte sich das Parlament selber die
Vorgabe gemacht, am BVGer ausscheidende Richterinnen und Richter so lange nicht zu
ersetzen, bis nur noch 65 Vollzeitstellen besetzt sind – um die Zahl hängiger Asylrekurse
abzubauen, hatte die Legislative 2017 eine Aufstockung auf 69 Vollzeitstellen
beschlossen, die nach August 2019 wieder hätten abgebaut werden sollen. Allerdings
zeichnete sich mit aktuellen und angekündigten Rücktritten eine Knappheit an
französischsprachigen Richterinnen und Richtern ab, was Marianne Ryter (sp),
Präsidentin des BVGer, zum Anlass nahm, bei der GK zu insistieren. Diese hiess
entsprechend die Ausschreibung einer Stelle für eine Richterin oder einen Richter mit
französischer Muttersprache trotz eigentlich beschlossenen Anstellungsstopps gut. 
Aus den eingegangenen sechs Bewerbungen entschied sich die GK für Deborah D'Aveni,
die bereits als Gerichtsschreiberin am BVGer tätig ist und der am Verwaltungsgericht
untervertretenen SP angehört. Mit 212 von 234 eingelangten Stimmen wurde D'Aveni
gewählt. 22 Stimmzettel waren leer geblieben. 49

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 18.12.2019
MARC BÜHLMANN

Aufgrund des Rücktritts von Andreas Brunner (sp) und Bernard Abrechts (sp) Wahl zum
ordentlichen Richter ans Bundesgericht im Sommer 2019, wurde in der Wintersession
2019 die Wahl zweier nebenamtlicher Gerichtspersonen ans Bundesgericht nötig. Es
bestand Bedarf an zwei Personen mit französischer Muttersprache und Kenntnissen im
Zivilrecht. Die GK empfahl Sarah Bechaalany und Yann Hofmann zur Wahl. 
Mit 28 Jahren wurde Bechaalany mit 199 von 234 eingelangten Stimmzetteln (4 wurden
leer eingereicht und auf 31 standen andere Namen) zur jüngsten Bundesrichterin aller
Zeiten gewählt. Weil sie der am BGer untervertretenen grünen Partei angehört,
kommentierte die Sonntagszeitung, dass die grüne Welle nach den Wahlen nun auch die
Judikative erreicht habe. Nicht nur die GP, sondern auch die CVP war am BGer
untervertreten, wogegen die Kandidatur von Hofmann wirken sollte, der den
Christdemokraten angehört und dessen Name auf 230 von 234 eingelangten
Wahlzetteln stand (4 leere Wahlzettel). 50

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 18.12.2019
MARC BÜHLMANN

Mit dem Ordnungsantrag der Sozialdemokratischen Fraktion, die Wahl des Präsidiums
und des Vizepräsidiums am Bundesstrafgericht zu verschieben, wurden Richterwahlen
nach der umstrittenen Ersatzwahl ans Bundesgericht im Sommer bereits zum zweiten
Mal im Jahr 2019 entgegen der normalen Routine zu einem stark debattierten Geschäft.
Die Sprecherinnen und Sprecher aller Fraktionen – mit Ausnahme der GLP-Fraktion –
meldeten sich vor der Abstimmung über den Ordnungsantrag der SP-Fraktion zu Wort.
Zwei Elemente wurden in den Voten hervorgehoben: Erstens wurde kritisiert, dass
sowohl die für die Wahl zur BStGer-Präsidentin vorgeschlagene aktuelle Vizepräsidentin
Sylvia Frei als auch der für die Wahl zum BStGer-Vizepräsidenten vorgeschlagene
aktuelle Präsident Stephan Blättler der SVP angehören, und zweitens stiess man sich
daran, dass beide deutschsprachig waren. Bereits bei ihrer ausserordentlichen Wahl zu
Präsident und Vizepräsidentin in der Frühjahrssession 2019 hatten diese beiden
Umstände zu reden gegeben und die GK hatte damals betont, dass dies nur eine
vorübergehende Lösung sein könne. Nun habe aber das BStGer mit grosser Mehrheit (16
der 19 anwesenden Richterinnen und Richter) der GK den Antrag gestellt, das damals
gewählte Präsidium für die Amtsperiode 2020-2021 zu bestätigen, so die GK in ihrem
Bericht. Im Dreiergremium werde zudem mit Olivier Thormann ab 2020 ein
französischsprachiges FDP-Mitglied sitzen – mit Andrea Blum fand sich aktuell ein
drittes deutschsprachiges SVP-Mitglied im Gerichtspräsidium. Die GK bedauere zwar
«ausserordentlich», dass das Gericht nicht auf ihre Kritik bezüglich einer zu einseitigen
Auswahl eingegangen sei. In Anbetracht der starken Gerichtsmehrheit, die den Antrag
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stütze, und weil es keine anderen Kandidaturen gebe, schlage sie Frei und Blättler
trotzdem zur Wahl vor. Die Nichtberücksichtigung der Mehrsprachigkeit und die
einseitige Parteivertretung wurde von allen Fraktionssprecherinnen und -sprechern –
mit Ausnahme von Thomas Aeschi (svp, ZG) – angeprangert. Zu reden gab freilich noch
ein zweites Element. Tags zuvor war nämlich in der Aargauer Zeitung über einen
«Sittenzerfall in Bellinzona» berichtet worden. Die Gerichtsleitung des
Bundesstrafgerichts leiste einer «Privilegien- und Günstlingswirtschaft» Vorschub,
gegen die sich niemand zu wehren traue. Die «Dominanz einer Partei, der SVP», habe
dafür gesorgt, dass die Gewaltenteilung nicht mehr eingehalten würde. Die Zeitung
zitierte einen Kritiker mit folgenden Worten: «Wir machen uns ernsthaft Sorgen um die
Institution. Die Unabhängigkeit des Gerichts ist nicht mehr gegeben.» Eben diese Sorge
um die Institution wurde auch in den Fraktionsvoten zum Ausdruck gebracht. Während
die einen dafür plädierten, den Problemen vor der Wahl nachgehen zu müssen und
diese deshalb verschieben zu wollen, warnten die anderen davor, das BStGer bei einer
Verschiebung führungslos zu lassen. Das Prozedere rund um den Ordnungsantrag führte
dazu, dass die Wahlen noch stärker in die Länge gezogen wurden, mussten doch die
Ständerätinnen und -räte, die für die Vereinigte Bundesversammlung jeweils an der
Rückwand des Nationalratssaals Platz nehmen, einzeln durch Zuruf Stellung nehmen,
während die Nationalrätinnen und -räte elektronisch abstimmen konnten. Den
Ordnungsantrag der SP-Fraktion unterstützten 94 vorwiegend links-grüne Mitglieder (14
aus dem Ständerat und 80 aus dem Nationalrat), dagegen sprachen sich 140 Mitglieder
(30 aus dem Ständerat und 110 aus dem Nationalrat) aus. 
Bei der anschliessenden Wahl fielen dann die zahlreichen leeren Stimmen auf. Sylvia
Frei wurde mit 117 von 234 eingelangten Stimmen gewählt, wobei deren 116 leer blieben
und 1 ungültig war. Auf Stephan Blättler entfielen 119 von 120 gültigen Stimmen. Bei ihm
waren von den 234 eingelangten Stimmzetteln 114 leer geblieben und einer enthielt
einen anderen Namen. In den Medien wurde kommentiert, dass die Vorkommnisse in
Bellinzona nun wohl genauer unter die Lupe genommen würden. 51

Mit Sonja Koch und Beatrice van de Graaf waren im Herbst 2019 zwei nebenamtliche
Richterinnen zu ordentlichen Richterinnen am Bundesgericht berufen worden. Diese
beiden Nebenämter galt es nun wieder zu besetzen. Die Wahl durch die Vereinigte
Bundesversammlung wäre eigentlich für die Frühjahrssession vorgesehen gewesen,
wurde aber aufgrund des Covid-19-bedingten Sessionsabbruchs auf die Sommersession
verschoben. Die beiden Frauen wurden durch zwei Männer ersetzt. Die GK hatte sich
für Christoph Hurni und Christian Kölz entschieden, die aus insgesamt 31 Bewerbungen
(davon 8 Frauen) hervorgestochen seien, so die GK in ihrem Bericht. Beide gehörten
zudem Parteien an, die am BGer untervertreten sind, nämlich der GLP und der GP. Bei
den nebenamtlichen Gerichtsstellen sei die Geschlechterverteilung zudem mit der
Wahl der beiden neuen ausgeglichen (9 Frauen und 8 Männer). Bei der Wahl der zwei
nebenamtlichen Richter ans Bundesgericht durch die Vereinigte Bundesversammlung
entfielen von den 218 eingelangten Wahlzetteln 209 auf Christoph Hurni und 207 auf
Christian Kölz. 52
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Nicht wie vorgesehen in der Frühjahrssession 2020, sondern wegen des
Sessionsabbruchs aufgrund der Corona-Pandemie erst in der Sommersession wählte
die Vereinigte Bundesversammlung Laurent Merz für den Rest der Amtsperiode 2015 bis
2020 zum ordentlichen Bundesrichter. Die Ersatzwahl war nötig geworden, weil
Bundesrichter Jean Fonjallaz per Ende Juni 2020 in Pension gehen wird. Die GK
empfahl Merz aus zwölf Bewerbungen (je sechs Frauen und Männer), da er nicht nur die
Arbeitsweise des BGer kenne, wo er dreizehn Jahre als Gerichtsschreiber tätig
gewesen, sondern auch weil er zweisprachig (französisch/deutsch) sei und der Grünen
Partei angehöre, die am Bundesgericht stark untervertreten sei. Merz erhielt 203
Stimmen; von den 217 eingelangten Wahlzetteln – 221 waren ausgeteilt worden – blieben
14 leer. 53
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Lediglich 158 gültige Stimmen erhielt Alberto Fabbri (cvp) bei seiner Wahl zum
ordentlichen Richter am Bundesstrafgericht. Damit übersprang er zwar das absolute
Mehr (85) bei weitem, die 43 leeren und die 3 ungültigen Stimmen sowie die 11 Stimmen,
die auf Diverse entfielen, sind aber für Wahlen ans Bundesstrafgericht eher eine
Seltenheit. Üblicherweise erhalten Kandidierende für Ämter am Gericht in Bellinzona im
Schnitt der letzten rund 20 Jahre jeweils mehr als 200 gültige Stimmen.
Fabbri, Staatsanwalt von Basel-Stadt und Mitglied der CVP, war jedoch ins Fadenkreuz
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der SVP geraten, weil er 2007 «aktenkundig Teil einer Verschwörung gegen den
damaligen Justizminister Christoph Blocher» gewesen sei, wie die Volkspartei mit
Verweis auf die «Roschacher-Affäre» bekannt gab. Fabbri habe damals mitgeholfen,
die sich später als haltlos erweisenden Vorwürfe gegen den ehemaligen SVP-Bundesrat
zu verbreiten, wonach dieser ein Komplott zur Absetzung von Bundesanwalt
Roschacher geschmiedet habe. Er sei nicht nur deshalb für die SVP nicht wählbar,
führte SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi (svp, ZG) vor dem Wahlakt in der Vereinigten
Bundesversammlung aus, sondern auch aufgrund zahlreicher anderer Verfehlungen,
«handwerklicher Fehler» und «charakterlicher Mängel», die Aeschi in der Folge
aufführte. Andrea Gmür-Schönenberger (cvp, LU), die als Sprecherin für die CVP auf
Aeschi folgte, bezeichnet die Vorwürfe als haltlos. Die Mitte-Fraktion habe sämtliche
Anschuldigungen überprüft und Alberto Fabbri habe sich «nie, nicht ein einziges Mal,
irgendetwas zuschulden kommen lassen». Besonders stossend empfand die CVP-
Ständerätin die Anschuldigungen, zumal die GK den Kandidaten bereits geprüft und als
Nachfolger für den zurücktretenden Emmanuel Hochstrasser (svp) für den Rest der
Amtsperiode 2016-2021 empfohlen habe, was von sämtlichen Fraktionen – inklusive der
SVP-Fraktion – bestätigt worden sei. Erst nach Ablauf der Fristen sei seitens der SVP
Kritik lauf geworden, betonte Gmür-Schönenberger. 54

Eigentlich hätte der Rücktritt des Bundesverwaltungsrichters Jean-Pierre Monnet nicht
kompensiert und dessen Stelle nicht ausgeschrieben werden dürfen, hatte der
Parlamentsbeschluss vom März 2017 doch vorgesehen, dass die kurzfristige Aufstockung
der Stellen am BVGer – zwecks Abbau hängiger Asylgesuche – ab 31. August 2019 mit
Nichtersetzung scheidender Gerichtspersonen kompensiert werden müsse. Allerdings
hatte die BVGer-Präsidentin Marianne Ryter deutlich gemacht, dass der Bestand an
Gerichtspersonen mit französischer Muttersprache nicht ausreichend sei. Die GK
entschied sich deshalb, die Stelle für eine Richterin oder einen Richter mit
französischer Muttersprache und guten Italienischkenntnissen auszuschreiben. Da
Pensionierungen anstünden, könnten die Vollzeitstellen in nächster Zeit trotzdem
abgebaut werden. Da die GLP und die Grünen am Bundesverwaltungsgericht
untervertreten waren, sollten die Kandidierenden idealerweise einer dieser beiden
Parteien angehören. Camilla Mariéthoz Wyssen erfülle die Bedingungen unter den neun
Bewerbenden am besten, befand die GK. Zudem könne mit der «Sympathisantin der
Grünen» nicht nur die Untervertretung der Partei, sondern auch jene der Frauen
(45.2%) etwas kompensiert werden.
Der Empfehlung der GK folgten bei der Wahl eines Mitglieds ans
Bundesverwaltungsgericht 202 Mitglieder der Vereinigten Bundesversammlung. Von
den 221 ausgeteilten Wahlzetteln waren 217 eingelangt, von denen 14 leer blieben und
ein Wahlzettel auf eine andere Person entfiel. 55
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Weil es seit dem Rücktritt von Rosa Maria Cappa keine italienischsprachige
nebenamtliche Gerichtsperson an der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts mehr
gab – Cappa musste aufgrund der im Parlament in der Zwischenzeit diskutierten
Unvereinbarkeitsregelung betreffend die berufsmässige Vertretung von Dritten an
Gerichten ihr Amt niederlegen –, hatte die GK seit Herbst 2019 versucht, mittels zweier
Ausschreibungen Kandidierende für das Amt zu finden. Eingegangen waren vier
Bewerbungen, darunter jene von Maria-Antonella Bino (fdp) und Katharina Giovannone-
Hofmann (gp), die beide von der GK als «unbescholtene Person» zur Wahl empfohlen
wurden. Beide gehörten zudem Parteien an, die am BStGer untervertreten sind. Die
Vereinigte Bundesversammlung wählte die zwei neuen nebenamtlichen Richterinnen
am Bundesstrafgericht in der Sommersession 2020 mit 210 (Bino) bzw. 202 Stimmen
(Giovannone-Hofmann). Eingelegt worden waren total 217 Wahlzettel. 56
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Die in der Regel als relativ unbestritten geltenden Gesamterneuerungswahlen des
Bundesgerichts wurden 2020 zur Vorlage für eine fast epische Diskussion um die
Gewaltenteilung. Den Wahlen für die Amtsperiode 2021-2026 war nämlich die medial
virulent diskutierte Ankündigung der SVP vorausgegangen, Yves Donzallaz, einen der SVP
angehörenden Bundesrichter, nicht wiederzuwählen. 
Ursprung der Weigerung der SVP war unter anderem ein Entscheid des Bundesgerichtes
im Sommer 2019, einem Amtshilfegesuch Frankreichs zuzustimmen, das die
Auslieferung von Bankkundendaten verlangte. In diesem Urteil hatte besagter Donzallaz
laut Blick «das Zünglein an der Waage» gespielt, zum Unverständnis seiner Partei. In der
Folge stellten SVP-Politiker in den Medien offen die Frage, «ob wir Bundesrichter
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unserer Partei wiederwählen wollen, wenn sie in keiner Weise unser Gedankengut
vertreten» – so etwa Fraktionschef Thomas Aeschi (svp, ZG) in der Sonntagszeitung.
Pirmin Schwander (svp, SZ) forderte in der gleichen Zeitung gar ein
Amtsenthebungsverfahren gegen den eigenen Bundesrichter. Thomas Matter (svp, ZH)
wiederum kündigte in der Liberté an, dass er den Namen dieses Richters bei dessen
Wiederwahl sicher nicht vergessen werde. Donzallaz war laut der Basler Zeitung bereits
2015 von der Weltwoche als «Abweichler» bezeichnet worden, weil er mitentschieden
hatte, dass das Freizügigkeitsabkommen mit der EU Vorrang vor der
Masseneinwanderungsinitiative der SVP habe.
Gegen die Reaktion der SVP wurde in den Medien rasch Kritik laut. Sie wurde von vielen
Kommentatorinnen und Kommentatoren als Angriff auf die Unabhängigkeit der
Judikative oder als Respektlosigkeit gegenüber der Gewaltenteilung verurteilt.
Diskutiert wurde in der Folge auch, ob Parteipolitik überhaupt einen Einfluss auf die
Rechtsprechung haben dürfe – eine Frage, die auch mit der Justizinitiative einer
Antwort harrt, die im Tages-Anzeiger als «grösste Profiteurin der Querelen» bezeichnet
wurde. Auch die Weltwoche kritisierte einen Angriff auf die Gewaltenteilung, allerdings
aus alternativer Perspektive: Die Judikative setze sich beim Urteil über die Herausgabe
der Bankkundendaten im Verbund mit der Exekutive über die Legislative und den
Souverän hinweg. Zu reden gab schliesslich auch der unmittelbar nach der SVP-Kritik
gefällte Entscheid des SVP-Fraktionschefs Thomas Aeschi, in der Gerichtskommission
Einsitz zu nehmen. Die SVP mache «die Richterwahlen zur Chefsache», urteilte die
Aargauer Zeitung.

Kurz nach der Entscheidung des Bundesgerichtes im Herbst 2019 ebbte die
entsprechende Diksussion zwar wieder ab, allerdings nur um rund ein Jahr später bei
der Vorbereitung der Wiederwahl der Richterinnen und Richter des Bundesgerichts
wieder sehr laut zu werden. Der Sonntagsblick berichtete rund drei Wochen vor der für
die Herbstsession 2020 angesetzten Wahl von mehreren Quellen, die bestätigten, dass
die SVP in der vorberatenden GK beantragt habe, Yves Donzallaz nicht mehr als
Vertreter der SVP zu behandeln und ihn nicht mehr zur Wiederwahl zu empfehlen. Die
Kommissionsmehrheit habe jedoch nicht auf die Forderungen eingehen wollen. In der
NZZ gab Donzallaz zu Protokoll, dass die SVP seit Jahren versuche, die Justiz zu
instrumentalisieren. Den Versuchen, das Recht einer politischen Ideologie zu
unterwerfen, müsse aber entschieden entgegengetreten werden. Er sei nicht
verpflichtet, gegenüber einer Partei Entscheidungen zu rechtfertigen. Zwar sei es
legitim, die Rechtsprechung zu kritisieren, nicht aber Richterinnen und Richter
persönlich anzugreifen. Donzallaz berichtete auch, dass er von keinen Druckversuchen
durch andere Parteien wisse. «Ganz ehrlich glaube ich, es handelt sich dabei um ein
spezifisches Problem der SVP», betonte er. In der Aargauer Zeitung bestätigte ein
ehemaliger SVP-Bundesrichter, der jedoch nicht namentlich genannt werden wollte,
dass Druckversuche der Volkspartei schon in den 1990er Jahren vorgekommen seien.
Man habe sich aber stets auf den Standpunkt gestellt, dass man nicht auf das
Parteibuch vereidigt worden sei.

Einige Wellen warf auch, dass Donzallaz von seiner eigenen Partei vor dem Wahlgeschäft
zu einem Hearing eingeladen wurde. Der Bundesrichter selber sprach von einer
«Gewissensprüfung». Er habe während der Diskussion vor der Fraktion ausgeschlossen,
dass er beim Urteilen ein Parteiprogramm anwenden könne, da er nur Verfassung und
Gesetz verpflichtet sei. Für die SVP-Fraktion argumentierte hingegen Gregor Rutz (svp,
ZH), dass jede Richterin und jeder Richter eine politische Grundhaltung habe, die das
eigene Urteil beeinflussen würde. Der Parteienproporz sei dazu da, dies zu
berücksichtigen und auszugleichen. Wenn nun aber ein Richter die Grundhaltung
«seiner Partei» nicht mehr teile, dann müsse Letztere korrigierend eingreifen. Laut
Tages-Anzeiger machte die SVP ihrem Richter das Angebot, aus der Partei auszutreten.
Als Parteiloser würde er auch von der SVP wiedergewählt, sei ihm beschieden worden.

Die politische Kritik am Verhalten der SVP wurde in der Folge lauter. Dass die
Volkspartei die Institutionen nicht mehr respektiere, müsse Konsequenzen haben,
forderte CVP-Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) im Tages-Anzeiger. SP-Präsident
Christian Levrat (sp, FR) forderte ein Nachdenken über ein neues Wahlsystem, wenn
sich die SVP aus dem Konsens über einen freiwilligen Parteienproporz und die
Unabhängigkeit der eigenen Richterinnen und Richter verabschiede. Diskutiert wurde
etwa eine Wahl auf Lebenszeit, um Unabhängigkeit nach einer gewissen pluralistisch
garantierten Wahl zu garantieren. Kritisiert wurden auch die Mandatssteuern, mit
denen Richter zu stark an die eigene Partei gebunden würden. Zudem müsste auch eine
Anzahl parteiloser Richter gewählt werden, vorgeschlagen etwa von einer unabhängigen
Fachkommission. Freilich gab CVP-Bundesrichterin Julia Hänni im Blick zu bedenken,
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dass die Unabhängigkeit der Judikative in jedem System vor allem auch vom Respekt
der Politik vor dieser Unabhängigkeit abhänge. 

Am 9. September 2020 entschied die GK, alle wieder antretenden Bundesrichterinnen
und Bundesrichter zur Wiederwahl zu empfehlen. Tags darauf gaben die Parteispitzen
der CVP, FDP und SP bekannt, den eigentlich für die anstehende Herbstsession
geplanten «Konkordanzgipfel», bei dem das Verfahren für die Besetzung des
Bundesrats beziehungsweise die Suche nach einer neuen Zauberformel hätten
diskutiert werden sollen, nicht durchführen zu wollen. Man könne mit einer Partei,
welche die Institutionen geringschätze, nicht über Konkordanz diskutieren – so die
Begründung. Die NZZ schlussfolgerte daraus, dass die SVP nicht nur die Unabhängigkeit
der Justiz gefährde, sondern auch ihre eigene Position – auf dem Spiel stünden gar die
eigenen Bundesratssitze. SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi wehrte sich gegen den
Vorwurf, die Partei halte nichts von der Gewaltentrennung. Bei den Gesprächen mit
Donzallaz habe sich gezeigt, dass dieser die Werte der SVP nicht mehr vertrete. Die
Partei könne deshalb die Verantwortung für dessen Wahl nicht mittragen. Seine
Weigerung, aus der Partei auszutreten, zeuge zudem von «Charakterschwäche». Über
Konkordanz werde man so oder so wieder reden; die Absage des Gipfels sei wohl eher
dem Umstand geschuldet, dass man dafür keinen geeigneten Termin gefunden habe.

Noch mehr Öl ins Feuer goss dann die SP mit der Forderung, die Richterwahlen zu
verschieben. Fraktionschef Roger Nordmann (sp, VD) wollte einen entsprechenden
Ordnungsantrag einreichen. Es sei vor der Wahl abzuklären, wie unabhängig die
Richterinnen und Richter der SVP seien. Sollte dieser Antrag nicht durchkommen,
drohte Christian Levrat im Sonntagsblick, würde er gegen die Wiederwahl aller SVP-
Richterinnen und -Richter stimmen. Auch dies provozierte Kritik: So äusserte sich etwa
der Grüne Ständerat Matthias Zopfi (gp, GL) im Tages-Anzeiger, dass die anderen
Parteien die Richterwahlen nicht noch mehr «verpolitisieren» sollten. Für GLP-
Präsident Jürg Grossen (glp, BE) wäre eine kollektive Nichtwahl eine weitere
Schwächung der Institution. Man habe ja kein Problem mit dem Gericht, sondern mit
der SVP.

Wie so vieles in der Schweizer Politik wurde dann auch die Wahl der
Bundesrichterinnen und Bundesrichter parlamentarisch wesentlich weniger heiss
gegessen als es im Vorfeld medial aufgekocht wurde. Freilich wurden am 23. September
2020 in der Vereinigten Bundesversammlung im Rahmen des Ordnungsantrags der SP-
Fraktion nochmals die parteipolitischen Klingen gekreuzt. Daniel Jositsch (sp, ZH)
führte für seine Partei aus, dass die SVP «den politischen Kampf aus dem Parlament
hinaus ins Bundesgericht tragen» wolle. Die Abwahlempfehlung eines eigenen
Bundesrichters werfe die Frage auf, ob andere SVP-Richterinnen und -Richter noch
unabhängig urteilen würden, wenn sie eine Abwahl befürchten müssten. Die Frage nach
der Unabhängigkeit der SVP-Richterinnen und -Richter müsse die GK ab sofort vor
jeder Wiederwahl prüfen, weshalb die Wahlen auf die Wintersession verschoben
werden sollten. Andrea Caroni (fdp, AR) fasste als Sprecher der GK das Prozedere
zusammen: Weil bei keiner der 37 wieder kandidierenden Personen Hinweise auf
Amtspflichtverletzung gefunden worden seien, würden auch alle zur Wiederwahl
empfohlen – diese Überprüfung sei nota bene die einzige Aufgabe der GK. Alle
Fraktionen hätten den Entscheid, alle Richterinnen und Richter zur Wiederwahl zu
empfehlen, unterstützt – mit Ausnahme der SVP, die die Wiederwahl von Bundesrichter
Yves Donzallaz nicht unterstütze. Man habe in der GK auch über eine Verschiebung der
Wahl und eine Art Gewissensprüfung diskutiert, dies aber verworfen, eben gerade weil
die Unabhängigkeit der Judikative geschützt werden müsse. Mit einer Verschiebung
würden alle 37 Kandidierenden dem Generalverdacht ausgesetzt, «Parteisoldaten» zu
sein. Andererseits sei kaum zu erwarten, dass sich aufgrund einer Gewissensprüfung
jemand als «fremdgesteuerten Parteisoldat» bezeichnen werde. 
In der Folge legte Thomas Aeschi für die SVP auch im Parlament noch einmal dar,
weshalb sie ihren Bundesrichter nicht zur Wiederwahl empfehlen könne. «Nicht die
SVP politisiert die Justiz; die Justiz hat begonnen zu politisieren», führte der
Fraktionschef aus. Da dürfe es nicht verwundern, dass die Zusammensetzung des
Bundesgerichtes zum Thema werde. Man befürchte insbesondere, dass EU-Recht über
Schweizer Recht gestellt werde, wogegen sich die SVP vehement wehre. Wenn nun aber
ein eigener Richter die Werthaltungen seiner Partei nicht mehr teile, dann könne die
SVP die Verantwortung für ihn nicht mehr tragen. «Wenn Sie, die anderen Fraktionen,
Yves Donzallaz wiederwählen, sind Sie verantwortlich für sein künftiges richterliches
Wirken: Dann ist er Ihr Richter, dann ist es Ihre Verantwortung», so Aeschi zum Schluss.
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In der Folge wurde der Ordnungsantrag der SP-Fraktion mit 42 zu 190 Stimmen (6
Enthaltungen) abgelehnt – Zustimmung fand er ausschliesslich bei den Mitgliedern der
SP-Fraktion. Anschliessend wurden alle 37 Kandidierenden wiedergewählt. Da auf den
Wahlzetteln alle 37 Namen standen und lediglich gestrichen werden konnten,
interessierten natürlich die individuellen Resultate. Am wenigsten von den 239
möglichen Stimmen erhielt wie erwartet Yves Donzallaz. Seine 177 Stimmen lagen aber
klar über den nötigen 120 (absolutes Mehr). Die restlichen Kandidierenden erhielten
zwischen 197 (Andreas Zünd, SP) und 236 Stimmen (Luca Marazzi, FDP; Thomas
Stadelmann, CVP). 
Auch die zur Wiederwahl stehenden 12 nebenamtlichen Bundesrichterinnen und
-richter schafften die erneute Wahl problemlos (mit zwischen 220 und 236 von 240
möglichen Stimmen). Für den zurücktretenden Ulrich Meyer (SP) wurde Christoph Hurni
(GLP) zum ordentlichen Richter gewählt (mit 232 von 241 Stimmen; 9 Wahlzettel blieben
leer). Und schliesslich barg auch die Ergänzungswahl von sechs nebenamtlichen
Richterinnen und Richtern keine Überraschungen mehr. Auch hier erhielten alle mehr
als 200 von 239 möglichen Stimmen. 

Freilich – so schloss die NZZ bereits am Tag vor der Wahl – stand das Schweizer
Justizsystem bei diesen Wiederwahlen auf dem Prüfstand, auch wenn der Wahltag
selbst ohne Überraschung endete. Eine Justizreform sei unumgänglich, folgerte auch
der Tages-Anzeiger. Der Angriff der SVP sei zwar gescheitert und ein «Psychodrama»
sei verhindert worden – so auch Le Temps, Tribune de Genève und Liberté –, die Justiz
stehe nun aber unter Spannung. Dafür, dass die Diskussionen um die Wahl von
Richterinnen und Richtern nicht versandet, wird auf jeden Fall die Justiz-Initiative
sorgen. 57

Es kommt nur sehr selten vor, das die GK Empfehlungen für Wahlen an eidgenössische
Gerichte nicht einstimmig abgibt. Dies war allerdings der Fall bei den Wahlen des
Präsidiums und des Vizepräsidiums für das Bundesgericht für die Jahre 2021-2022.
Das Bundesgericht hatte die amtierende Vizepräsidentin Martha Niquille (cvp) als
Präsidentin und Bundesrichter Yves Donzallaz (svp) als Vizepräsidenten vorgeschlagen.
Die GK und das Parlament seien zwar nicht weisungsgebunden, aus «Respekt vor den
Institutionen und der Gewaltentrennung» entspreche die Kommission aber dem Antrag
des Bundesgerichts, war in der Wahlempfehlung der GK zu lesen. Die SVP-Minderheit in
der GK beantragte allerdings, dass das Parlament den Wahlvorschlag zurückweist, damit
die GK zwei neue Personen zur Wahl vorschlagen könne. 
Als Grund dafür führte Pirmin Schwander (svp, SZ), der den Antrag der GK-Minderheit in
der Wintersession 2020 in der Debatte der Vereinigten Bundesversammlung vertrat, die
Rolle der beiden Kandidierenden in der Untersuchung der Vorkommnisse am
Bundesstrafgericht an. Die Kandidierenden waren in die Schlagzeilen geraten, weil sie
der Verwaltungskommission des Bundesgerichts angehörten, die die entsprechenden
Ereignisse untersuchen sollten. Der aus dieser Untersuchung resultierende Bericht war
bei der GPK auf einige Kritik gestossen und hatte gar eine Strafanzeige gegen die drei
Berichterstatter – neben Niquille und Donzallaz hatte auch der zurückgetretene Ulrich
Meyer (sp) der Kommission angehört – nach sich gezogen. Auch in den Medien war der
Bericht als mangelhaft hinsichtlich dem Verfahren und inhaltlich problematisch
bezeichnet worden. Pirmin Schwander nannte den Bericht eine «Missachtung des
parlamentarischen Auftrages, ein[en] Aufsichtsbericht, der unter Missachtung
rechtsstaatlicher Verfahrensgarantien erstinstanzliche Richter mittels Publikation im
Internet an den Pranger stellte.» Die «auch in den Medien aufgegriffene
Unprofessionalität» habe das Vertrauen in die Judikative geschmälert. Vertrauen und
Professionalität könnten nur wiederhergestellt werden, wenn Personen das Präsidium
übernähmen, die von internen Querelen unbelastet seien, so Schwander. Von
Schwander unerwähnt blieb hingegen, dass sich die SVP im Rahmen der
Gesamterneuerungswahlen der Bundesrichterinnen und -richter bereits gegen die
Wiederwahl ihres Richters Yves Donzallaz gestellt hatte, weil dieser die Grundhaltung
«seiner Partei» nicht mehr teile, wie damals das Verdikt der SVP lautete. Donzallaz war
damals trotzdem bestätigt worden.  
Der Sprecher für die Mehrheit der GK, Andrea Caroni (fdp, AR) berichtete, dass der
Untersuchungsbericht sehr wohl auch Gegenstand der Anhörung der beiden
Kandidierenden gewesen sei. Beide hätten ihr Verhalten erklären können und hätten
sich motiviert gezeigt, die Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Institutionen –
Bundesgericht, Bundesstrafgericht und GPK – zu befördern. Martha Niquille habe sich
zudem für die Tonalität im Bericht entschuldigt. Caroni erinnerte auch daran, dass das
Bundesgericht bei Annahme des Rückweisungsauftrags bis frühestens zur
Frühjahrssession 2021 ohne Präsidium sein würde. 
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Dieser Rückweisungsantrag wurde unter Namensaufruf der Ständeratsmitglieder und
mittels elektronischer Abstimmung der Nationalratsmitglieder mit 168 zu 54 Stimmen
(ohne Enthaltungen) abgelehnt. Lediglich sämtliche Mitglieder der SVP-Fraktionen
stimmten für eine Rückweisung. In der Folge interessierten dann die Wahlresultate:
Martha Niquille erhielt 173 gültige Stimmen. Eingelangt waren 227 Wahlzettel, von denen
53 leer eingelegt wurden und einer einen anderen Namen enthielt. Für Yves Donzallaz
gingen 223 Wahlzettel ein; auf 160 davon stand sein Name, 62 waren leer geblieben und
einer enthielt einen anderen Namen. 
Ob den unschönen Tönen ging etwas unter, dass mit Martha Niquille zum ersten Mal in
der 162-jährigen Geschichte des Bundesgerichts eine Frau an die Spitze des obersten
eidgenössischen Gerichts gewählt worden war. 58

Das Präsidium des Bundesverwaltungsgerichts wird alle zwei Jahre neu bestellt. Der
Vorschlag für die Besetzung wird dabei vom Gericht selber der GK unterbreitet, die den
Antrag an die Fraktionen weiterleitet. Dass für die Jahre 2021/2022 Marianne Ryter (sp)
zur Präsidentin und Vito Valenti (fdp) zum Vizepräsidenten gewählt werden sollen, war
in keiner Fraktion umstritten. Entsprechend erlangte Marianne Ryter in der
Wintersession 2020 208 von 227 eingelangten Stimmen (5 leer, 14 ungültig) und wurde
damit an die Spitze des Gerichts mit Sitz in St. Gallen gewählt. Vito Valenti erhielt 218
Stimmen; von den 227 eingelangten Wahlzetteln waren bei ihm neun leer geblieben. 59

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2020
MARC BÜHLMANN

In der Wintersession 2020 wählte die Vereinigte Bundesversammlung einen neuen
nebenamtlichen Richter ans Bundesgericht. Die aufgrund der Wahl von Christoph
Hurni (glp) zum ordentlichen Bundesrichter vakant gewordene Stelle sollte von einer
Person mit Hauptsprache Italienisch und Kenntnissen im Zivilrecht besetzt werden. Von
den 14 Bewerbungen (davon 6 Frauen) entschied sich die GK für Mattia Pontarolo (cvp),
der nicht nur alle Voraussetzungen erfülle, sondern dessen Wahl auch zu einer
Korrektur der leichten Untervertretung der Mitte-Fraktion im Bundesgericht führen
würde. Die Bundesversammlung folgte der Empfehlung der GK und wählte Pontarolo mit
219 von 227 eingelangten Stimmen. 8 Wahlzettel waren leer geblieben. 60

WAHLGESCHÄFT
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MARC BÜHLMANN

Die Wahl von drei neuen Mitgliedern des Bundesverwaltungsgerichts war in der
Herbstsession 2021 gänzlich unbestritten: Susanne Christine Bolz-Reimann (gp; 207
Stimmen), Regina Derrer (gp; 204 Stimmen) und Thomas Segessenmann (glp, 208
Stimmen) erhielten alle drei fast alle gültigen 209 Stimmen. Die Ersatzwahl war nötig
geworden, weil Christa Luterbacher (sp) und Daniel Stufetti (svp) pensioniert wurden
und Maria Amgwerd (mitte) ihren Rücktritt eingereicht hatte. Die drei neuen
Bundesverwaltungsrichterinnen und -richter waren von der GK aus insgesamt 20
Bewerbungen (9 Frauen) auserkoren worden. Alle drei brachten als
Gerichtsschreiberinnen bzw. Gerichtsschreiber Kenntnisse des BVGer mit. Mit ihrer
Wahl wurde die Untervertretung der GP und der GLP am Gericht «wenigstens teilweise
ausgeglichen», wie dem Bericht der GK zu entnehmen war. 61

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 29.09.2021
MARC BÜHLMANN

18 der 20 Richterinnen und Richter am Bundesstrafgericht stellten sich für die
Gesamterneuerungswahlen für die Amtsdauer 2022–2027 erneut zur Verfügung. Ihren
Rücktritt hatten Claudia Solcà und Stephan Blättler gegeben. Unter den wieder
Antretenden befand sich auch die aktuelle Präsidentin des Bundesstrafgerichts, Sylvia
Frei, die im Rahmen der Kritik am Bundesstrafgericht 2019 in die Schlagzeilen geraten
war, woran die NZZ im Vorfeld der Gesamterneuerungswahlen erinnerte. Die Aargauer
Zeitung wusste überdies zu berichten, am BStGer gehe «die Angst um», nicht
wiedergewählt zu werden, obwohl die GK alle 18 Kandidierenden zur Wiederwahl
empfohlen hatte. Dasselbe galt für alle 13 für eine weitere Amtsperiode kandidierenden
nebenamtlichen Richterinnen und Richter. Die GK zitierte in ihrem Wahlvorschlag die
GPK, die bei ihrer Untersuchung der «Krise am Bundesstrafgericht» (Aargauer Zeitung)
keine Kritikpunkte gefunden habe, «welche die fachliche oder persönliche Eignung der
sich zur Wiederwahl stellenden Richterinnen und Richter ernsthaft infrage stellen»
würden. Die beiden frei werdenden Sitze sowie das Präsidium würden in der
kommenden Wintersession 2022 neu bestellt, so die Kommission.
Die Vereinigte Bundesversammlung bestätigte sowohl die haupt- als auch die
nebenamtlichen Richterinnen und Richter in der Herbstsession 2022 in globo: Auf den
Wahlzetteln waren jeweils alle 18 bzw. 13 Personen aufgeführt, die lediglich gestrichen
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werden konnten. Davon machten die Parlamentsmitglieder vor allem bei jenen
Kandidierenden Gebrauch, die 2019 in die Schlagzeilen geraten waren. Auf den 212
eingelangten und gültigen Wahlzetteln wurde etwa der Name von Sylvia Frei 45 Mal
gestrichen. Auch Jean-Luc Bacher (179 Stimmen), Andrea Blum (170 Stimmen) und
Olivier Thormann (163 Stimmen) erhielten weniger als 180 Stimmen – auch sie waren
2019 in negatives mediales Rampenlicht geraten. Die Namen aller anderen voll- und
nebenamtlichen Richterinnen und Richter wurden weniger als 16 Mal gestrichen. Das
absolute Mehr von 107 Stimmen übersprangen freilich alle Kandidierenden locker.

Das Bundesstrafgericht setzt sich für die Amtsperiode 2022 bis 2027 entsprechend aus
folgenden Personen zusammen: 
Der FDP gehören an: Jean-Luc Bacher (179 Stimmen), Joséphine Contu Albrizio (206),
Fiorenza Bergomi (205) und Olivier Thormann in der Berufungskammer (163). 
Der GP gehören an: Daniel Kipfer-Fasciati (203) und Nathalie Zufferey (199). 
Der Mitte gehören an: Stefan Heimgartner (204), Martin Stupf (203) und Alberto Fabbri
(196). 
Der SP gehören an: Miriam Forni (200), Giorgio Bomio-Giovanascini (198), Roy Garré
(202) und Stéphane Zenger (201). 
Der SVP gehören an: Sylvia Frei (177), Cornelia Cova (206), David Bouverat (206) und in
der Berufungskammer Andrea Blum (170). 
Parteilos ist Patrick Robert-Nicoud (204). 62

Weil die amtierende Bundesverwaltungsgerichtspräsidentin Marianne Ryter (sp) in der
Sommersession 2021 ans Bundesgericht gewählt worden war, wurde eine Ersatzwahl
für das Präsidium des Bundesverwaltungsgerichts nötig. Die GK schlug für den Rest der
Amtsperiode 2021-2022 vor, den amtierenden Vizepräsidenten, Vito Valenti (fdp), zum
Präsidenten zu wählen und Kathrin Dietrich (mitte), die seit 2005 am BVGer amtete, zur
Vizepräsidentin zu küren. 
Die Vorschläge waren unbestritten, was sich auch bei der Wahl durch die Vereinigte
Bundesversammlung zeigte: Vito Valenti erhielt 234 von 234 gültigen Stimmen – von den
235 eingelangten Wahlzetteln war einer leer geblieben. Auf Kathrin Dietrich entfielen
227 Stimmen. Bei ihr waren von den 235 eingelangten Wahlzetteln 8 leer geblieben. 63

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2021
MARC BÜHLMANN

Die Vereinigte Bundesversammlung hatte für die Amtsperiode 2022-2023 das
Präsidium und Vizepräsidium des Bundesstrafgerichts neu zu besetzen. Gemäss
Strafbehördenorganisationsgesetz hat das Bundesstrafgericht dem Parlament einen
Wahlvorschlag zu unterbreiten. Es schlug Alberto Fabbri (mitte) als Präsidenten und
Joséphine Contu Albrizio (fdp) als Vizepräsidentin vor. Die GK merkte in ihrem Bericht
an, dass sie den Vorschlag unterstütze, auch wenn sie bedauere, dass beide Personen
deutscher Muttersprache seien und die lateinische Schweiz nicht an der Spitze des
BStGer vertreten sei. Bei Alberto Fabbri merkte sie zudem an, dass er zwar erst seit
2021 Bundesstrafrichter sei, aber dank der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons
Basel-Stadt über langjährige Führungserfahrung verfüge. 
In den Medien wurde die Hoffnung geäussert, dass mit dem Wechsel an der Spitze des
BStGer wieder Ruhe am «Krisengericht» einkehren möge, so etwa der Tages-Anzeiger.
Fabbri stehe für einen «Neuanfang», urteilte auch die NZZ. Das Bundesstrafgericht war
aufgrund von in den Medien angestellten Vermutungen über Mobbing und Sexismus in
die Schlagzeilen geraten. 
In der Wintersession folgte das Parlament den Empfehlungen und wählte Fabbri mit
209 von 235 eingelangten Stimmen. 26 Wahlzettel waren leer geblieben. Da Fabbri
schon bei seiner Wahl ins Bundesstrafgericht von der SVP als «nicht wählbar»
bezeichnet worden war, liegt die Vermutung nahe, dass die Leerstimmen in erster Linie
von Vertretenden der SVP-Fraktion stammten. Mit 226 von 235 eingelangten Stimmen
wurde Contu Albrizio zur Vizepräsidentin gekürt. Bei ihr bleiben 9 Wahlzettel leer. 64

WAHLGESCHÄFT
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Weil Claudia Solcà (mitte) und Stephan Blättler (svp) per Ende 2021 aus dem Amt
ausschieden und Cornelia Cova (svp) ihren Rücktritt per Ende April 2022 eingereicht
hatte, mussten drei neue Richterinnen oder Richter ans Bundesstrafgericht gewählt
werden. Auf die Stellenausschreibungen der GK – gesucht waren eine Person mit
italienischer Muttersprache für die Berufungskammer und zwei Personen mit deutscher
Muttersprache für die Beschwerdekammer – meldeten sich insgesamt 32
Kandidierende (darunter 4 Frauen), wobei 12 abgewiesen werden mussten, da es sich
um italienische Staatsangehörige handelte. Die GK entschied sich für Maric Demont (gp)
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und Felix Ulrich (svp), die als ordentliche Richter den in der Beschwerdekammer
untervertretenen Parteien angehörten, sowie für Maurizio Albisetti Bernasconi (mitte),
der mit seiner Wahl die Untervertretung der Mitte-Partei an der Berufungskammer
abschwächte. 
Die drei Wahlvorschläge wurden in der Wintersession von der Vereinigten
Bundesversammlung bestätigt. Auf den 235 eingelangten Wahlzetteln stand 232 Mal der
Name Felix Ulrich, 231 Mal der Name Maurizio Albisetti Bernasconi und 217 Mal der
Name Maric Demont. 65

Am Bundesverwaltungsgericht mussten drei Stellen neu besetzt werden. Die Vakanzen
ergaben sich durch die Rücktritte von Roland Flury (fdp) und Gérard Scherrer (parteilos)
sowie aufgrund der Wahl von Marianne Ryter (sp) ans Bundesgericht. Auf die
Ausschreibung für eine Richterstelle für eine Person mit französischer und zwei Stellen
für Personen mit deutscher Muttersprache bewarben sich 18 Männer und neun Frauen.
Aus diesen Bewerbungen entschied sich die GK für die deutschsprachigen Christoph
Errass (glp) und Iris Widmer (gp) und die französischsprachige Chrystel Tornare
Villanueva (svp). 
Die Nomination der SVP-Richterin stiess bei den Fraktionen der GP und der SP auf
Widerstand. Sibel Arslan (basta, BS) reichte einen Ordnungsantrag ein, mit dem sie eine
Verschiebung der Wahl für die französische Richterstelle beantragte. Sie begründete
dies in der Debatte der Vereinigten Bundesversammlung in der Wintersession 2021 mit
dem fehlenden Parteienproporz in der Abteilung IV des BVGer. Sie zitierte eine Studie,
die vor allem in den beiden Asylabteilungen einen Zusammenhang zwischen
Parteizugehörigkeit einer Richterin oder eines Richters und Gutheissen einer
Asylrechtsbeschwerde aufzeige: Gerichtspersonen, die der SVP angehörten, würden
signifikant weniger Beschwerden gutheissen als jene von SP und GP. Freilich sei bei
«pluralistisch zusammengesetzten Spruchkörpern» die «Gefahr der Verpolitisierung»
kleiner, weshalb es eben Diversität brauche. Mit der Wahl von Chrystel Tornare
Villanueva wäre die SVP in den beiden Asylabteilungen stark übervertreten, zudem
würden die drei französischsprachigen Richterinnen und Richter gar alle drei «von der
rechten politischen Seite» stammen. Ihr Antrag richte sich keinesfalls gegen die Person
Tornare Villanueva, betonte Arslan. Sie sei im Gegenteil erfreut, dass eine Frau gewählt
würde, aber diese parteipolitische Konstellation müsse verhindert werden. Für die GK
brachte Andrea Caroni (fdp, AR) die Argumente gegen den Ordnungsantrag vor. Bei
Richterwahlen müsse es darum gehen, fachlich geeignete Personen zu wählen. Dies sei
bei Chrystel Tornare Villanueva unbestritten der Fall. Die Wahl der Partei folge der
Vertretung am Gesamtgericht und die SVP sei am BVGer untervertreten. Zudem sei der
Antrag nicht konsequent. In der Abteilung IV sei demnach nicht nur die SVP
übervertreten, sondern auch die GP. Im September 2021 sei aber trotz leichter
Übervertretung zusätzlich «eine grüne Richterin» gewählt worden. Damals habe
niemand einen Ordnungsantrag gestellt, so Caroni.
Bei der Abstimmung über ebendiesen Ordnungsantrag sprachen sich 41 Ständerätinnen
und -räte unter Namensaufruf gegen die Verschiebung der Wahl aus, eine Ständerätin
dafür. Auch der Nationalrat lehnte den Antrag mit 156 zu 28 Stimmen deutlich ab. 
In der Folge wurden alle drei vorgeschlagenen Kandidierenden gewählt. Bei 234
eingelangten Wahlzetteln entfielen 223 Stimmen auf Christoph Errass, 201 Stimmen auf
Iris Widmer und 187 Stimmen auf Chrystel Tornare Villanueva. 66
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In der Frühjahrssession 2022 schritt die Vereinigte Bundesversammlung zur Wahl einer
ordentlichen Richterin ans Bundesstrafgericht. Noch in der vorangehenden
Wintersession hatten beide Kammern der Aufstockung der Anzahl Vollzeitrichterstellen
am eidgenössischen Gericht mit Sitz in Bellinzona zugestimmt, diese neuen Stellen
sollten nun besetzt werden. Die GK führte in ihrem Bericht aus, dass eine Vakanz von
150 Stellenprozenten in der Berufungskammer des BStGer zu besetzen sei. Da der in der
Wintersession 2021 gewählte Maurizio Albisetti Bernasconi die Berufungskammer
bereits zu 50 Prozent für die italienische Sprache abdecke, seien zwei Stellen für eine
deutsch- bzw. französischsprachige Person zu 70 bis 80 Prozent ausgeschrieben
worden. Auf diese Ausschreibung seien je drei Bewerbungen von Frauen und Männern
für die deutschsprachige und je zwei Bewerbungen von Frauen und Männern für die
französischsprachige Stelle eingegangen. Letztere sei noch einmal ausgeschrieben
worden, weil keine Bewerbung die erforderlichen Qualifikationen aufgewiesen habe.
Für die deutschsprachige Stelle empfehle die GK hingegen Brigitte Stump Wendt, die
seit vielen Jahren im Strafrecht tätig sei, «Richtererfahrung» habe und der SP
angehöre, die in der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts noch nicht vertreten
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sei. Von den 191 anwesenden Parlamentsmitgliedern folgten 173 der Empfehlung der
Kommission. 17 Wahlzettel blieben leer und einer wurde nicht wieder abgegeben. 67

Gleich drei Vakanzen am eidgenössischen Bundesgericht mussten in der Herbstsession
2022 ersetzt werden. Die Wahl von drei ordentlichen Richterinnen und Richtern am
Bundesgericht, die nötig wurde, weil die amtierende Bundesgerichtspräsidentin Martha
Niquille sowie Bundesrichter Luca Marazzi per Ende 2022 pensioniert wurden und
Bundesrichterin Lucrezia Glanzmann im Amt verstorben war, war freilich unbestritten.
Auf die Ausschreibung der GK für eine italienisch- und zwei deutschsprachige Stellen
hatten sich 26 Personen deutscher Muttersprache (14 Frauen und 12 Männer) sowie 12
Personen italienischer Muttersprache (5 Frauen und 7 Männer) beworben. Die
Kommission entschied sich laut Bericht für drei hoch qualifizierte Kandidierende, die
zudem am Bundesgericht untervertretenen Parteien angehörten. Wie vorgeschlagen
wählte die Vereinigte Bundesversammlung Federica De Rossa von der SP (212 Stimmen),
Karin Scherrer Reber von der FDP (216 Stimmen) und Christian Kölz von den Grünen (211
Stimmen). Von den ausgeteilten und eingelangten 218 Wahlzetteln blieb einer leer. 68

WAHLGESCHÄFT
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Da die GK in der ersten Ausschreibungsrunde keine passenden französischsprachigen
Bewerbungen für die Besetzung der vom Parlament bewilligten zusätzlichen
ordentlichen Richterstelle am Bundesstrafgericht gefunden hatte – lediglich die
deutschsprachige Stelle konnte besetzt werden –, schrieb sie die Stelle noch einmal
aus. Da auch auf diese zweite Ausschreibung nur wenige Bewerbungen eingingen, war
gar noch eine dritte Ausschreibung nötig, so dass die Wahl eines ordentlichen Richters
oder einer ordentlichen Richterin ans Bundesstrafgericht nicht wie geplant in der
Sommer-, sondern erst in der Herbstsession 2022 stattfinden konnte. Dort folgte die
Vereinigte Bundesversammlung der Empfehlung der GK, die aus den sieben
Bewerbungen (2 von Frauen) jene von Andrea Ermotti ausgewählt hatte, der nicht nur
sämtliche Anforderungen erfülle, sondern dank seiner Parteizugehörigkeit auch die
Untervertretung der Mitte in der Berufungskammer des BStGer korrigiere: Mit 211 von
218 möglichen Stimmen wurde Ermotti gewählt. Sieben Wahlzettel blieben leer. 69

WAHLGESCHÄFT
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Wie schon vor zwei Jahren gaben die Wahlen für das Präsidium und Vizepräsidium am
Bundesgericht (für die Amtsperiode 2023-2024) Anlass für einige mediale
Diskussionen. Dabei ging es insbesondere um den amtierenden Vizepräsidenten Yves
Donzallaz, der nach dem angekündigten Rücktritt von Bundesgerichtspräsidentin
Martha Niquille für das höchste Richteramt kandidierte. Der 2008 für die SVP ans
Bundesgericht gewählte Walliser war bereits 2020 von seiner eigenen Partei für die
Gesamterneuerungswahlen des Bundesgerichts für die Amtsperiode 2021-2026 nicht
zur Wiederwahl empfohlen worden, weil er laut seiner Partei deren Gedankengut nicht
mehr vertrete. Nachdem Donzallaz dann Mitte Oktober 2022 vom Bundesgericht zum
Präsidenten empfohlen worden war, trat Donzallaz aus der SVP aus und setzte damit
einen «Schlussstrich unter eine seit Jahren tief zerrüttete Beziehung», wie die NZZ
urteilte. Dies sei in einem Gespräch mit Fraktionspräsident Thomas Aeschi (svp, ZG) und
Parteipräsident Marco Chiesa (svp, TI) so vereinbart worden, gab Donzallaz in den
Medien zu Protokoll, damit sein Verhältnis zur SVP während seines Präsidiums beruhigt
werde und eine konstruktive Zusammenarbeit möglich bleibe. Die Aargauer Zeitung
erinnerte daran, dass die «Justizposse» auch im Rahmen der Abstimmung über die
«Justiz-Initiative» eine Rolle gespielt habe. Je nach Lesart sei Donzallaz einerseits
Beweis dafür, dass ein Richter oder eine Richterin durchaus auch anders entscheide,
als dies die Parteifarbe erwarten liesse, das System also funktioniere. Andererseits
zeige das Verhalten der SVP, dass es mit der Unabhängigkeit von der eigenen Partei
wohl nicht immer weit her sei. Der Sonntags-Blick goss unmittelbar vor den Wahlen des
Bundesgerichtspräsidiums zusätzlich Öl ins Feuer. Die Empfehlung des Bundesgerichts,
Donzallaz als obersten Richter zu wählen, sei lediglich mit 20 zu 15 Stimmen (3
Enthaltungen) gefallen. Das Misstrauen gegen den Kandidierenden rühre von der stark
kritisierten Aufsichtsarbeit der Verwaltungskommission des Bundesgerichts bezüglich
der Vorkommnisse am Bundesstrafgericht her, in der Donzallaz neben Martha Niquille
und dem damaligen Bundespräsidenten Ulrich Meyer gesessen habe, wusste der
Sonntagsblick zu berichten. Aber auch der Umstand, dass der Vollzeitrichter Zeit finde,
um ein Buch «mit insgesamt 4'418 Seiten» zu schreiben, sei wohl in Lausanne auf
Argwohn gestossen, so die Zeitung.

In der Wintersession 2022 wählte die Vereinigte Bundesversammlung den auch von der
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GK in ihrer Wahlempfehlung explizit neu als parteilos geführten Donzallaz mit 156 von
165 gültigen Stimmen. Von den 213 ausgeteilten Wahlzetteln wurden 3 nicht
zurückgegeben. Von den restlichen 210 blieben ganze 41 leer, 4 waren ungültig und 9
entfielen auf Diverse. Weniger umstritten war die Wahl des neuen Vizepräsidenten: Der
seit 2011 am Bundesgericht amtende und der FDP angehörende François Chaix erhielt
207 Stimmen; 6 der 213 eingelangten Wahlzettel blieben leer. 70

Der Präsident oder die Präsidentin des Bundesverwaltungsgerichts wird für zwei Jahre
gewählt, wobei eine einmalige Wiederwahl von zwei weiteren Jahren möglich ist. Eine
solche Wiederwahl empfahl die GK für den amtierenden Präsidenten, Vito Valenti. Als
Vizepräsident schlug die Kommission Stephan Breitenmoser vor, der allerdings nur ein
Jahr in diesem Amt bleiben wird, da er 2023 das Höchstalter von 68 Jahren erreichen
wird. Beide Anträge waren vom BVGer an die GK herangetragen worden. 
Die Wahl des Präsidiums und Vizepräsidiums 2023–2024 des
Bundesverwaltungsgerichts war unbestritten. Die Vereinigte Bundesversammlung
wählte in der Wintersession 2022 sowohl Vito Valenti (191 von 213 eingelangten
Wahlzetteln; 12 leer, 3 ungültig, 7 Verschiedene) als auch Stephan Breitenmoser (202
von 212 eingelangten Wahlzetteln; 10 leer). 71
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In der Wintersession wählte die Vereinigte Bundesversammlung drei neue Mitglieder
ans Bundesverwaltungsgericht. Die Wahl wurde nötig, weil mit Fulvio Haefeli und
Andreas Trommer zwei Richter aus Altergründen ihren Rücktritt angekündigt hatten.
Die GK schrieb in der Folge drei Richterstellen zu insgesamt 250 Stellenprozenten aus –
zwei für deutschsprachige Personen und eine für eine Person italienischer
Muttersprache. Aus insgesamt 26 Bewerbungen (16 Männer und 10 Frauen) entschied
sich die GK für Manuel Borla, Basil Cupa und Sebastian Kempe. Alle drei zur Wahl
empfohlenen Kandidaten seien als Gerichtsschreiber und Anwälte für das Amt geeignet
und würden aufgrund ihrer Parteiaffinität auch die Untervertretung von FDP, GP und
SVP am BVGer korrigieren, so die GK in ihrem Bericht. Die Vorschläge wurden von allen
Fraktionen unterstützt, was sich in den Wahlresultaten widerspiegelte: Manuel Borla
und Basil Cupa erhielten 208 von 209 gültigen Stimmen (3 Wahlzettel blieben leer) und
auf Sebastian Kempe entfielen 203 Stimmen. 72

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2022
MARC BÜHLMANN

1) AB NR, 2006, S. 1623 f.; TG, 14.9. und 5.10.06; NZZ, 21.9.06.; AB NR, 2006, S. 880 f.; AB SR, 2006, S. 588 ff.
2) AB NR, 2012, S. 2294 ff.; NZZ, 14.6., 25.6. und 27.9.12; TAM, 28.9.12; NZZ und Lib., 13.12.12.
3) AB NR, 2014, S. 581; Bericht GK vom 6.3.2014
4) AB NR, 2014, S. 581 f.; Bericht GK vom 6.3.2014 (2)
5) AB NR, 2014, S. 581(2); Bericht GK vom 6.3.2014(3)
6) AB NR, 2014, S. 2399 f. ; GP 14.216
7) AB NR, 2015, S. 1315 f.; Bericht GK vom 3.6.15(2); SO, 1.2.15; SO, 15.3.15; NZZ, 4.6.15; LT, 13.6.15; AZ, SGT, 17.6.15; BaZ, NZZ,
18.6.15
8) AB NR, 2015, S. 1316; Bericht GK vom 7.5.15
9) AB NR, 2015, S. 1316 f.; Bericht GK vom 13.05.15
10) AB NR (VB), 2015, S. 1921
11) AB NR, 2015, S. 1922; AB NR, 2015, S. 2335; Medienmitteilung BG vom 21.5.15; NZZ, 24.9.15
12) AB NR, 2015, S. 2335; Bericht GK vom 3.12.15; NZZ, 17.12.15
13) AB NR, 2016, S. 577; Bericht GK vom 3.6.16; NZZ, 17.3.16
14) AB NR, 2016, S. 1227; Bericht GK vom 2.6.16; NZZ, 16.6.16
15) AB NR, 2016, S. 1227(2); Bericht GK vom 8.6.16
16) AB NR, 2016, S. 1227 f.
17) AB NR, 2016, S. 1847; Bericht GK vom 14.9.16; NZZ, 3.6., 29.9.16
18) AB NR, 2016, S. 1847(2); Bericht GK vom 14.9.16 (2); NZZ, 29.9.16
19) AB NR, 2016, S. 2329 f.; Lib, 8.2.16; NZZ, 15.12.16
20) AB VB, 2017, S. 585; Bericht GK vom 1.3.2017; NZZ, 16.3.17
21) AB VB, 2017, S. 584; Bericht GK vom 1.3.2017(2); NZZ, 16.3.17
22) AB VB, 2016, S. 1234; Bericht GK vom 31.5.2017
23) AB BV, 2017, S. 1235; Bericht GK vom 31.5.2017 
24) AB BV, 2017, S. 1234; Bericht GK vom 31.5.2017  
25) AB VB, 2017, S. 1743; Bericht GK vom 13.9.2017
26) AB VB, 2017, S. 1742 f.; Bericht GK vom 1.9.2017
27) AB VB, 2017, S. 1743 ; AZ, 19.12.17
28) AB VB, 2017, S. 2239; Medienmitteilung GK vom 29.11.2017
29) AB VB, 2017, S. 2239 ; Bericht GK vom 15.11.2017
30) AB VB, 2018, S. 578 f.
31) AB VB, 2018, S. 579; Bericht GK vom 28.02.18
32) AB VB, 2018, S. 1202; Bericht GK vom 30.5.18
33) AB VB, 2018, S. 1200; Bericht GK vom 30.5.18 ; NZZ, 4.12.17, 13.6.18; AZ, LT, 14.6.18
34) AB VB, 2018, S. 1199 f.; Bericht GK vom 30.05.18
35) AB VB, 2018, S. 1782 f.; Bericht GK vom 29.8.18
36) AB VB, 2018, S. 1783; Bericht GK vom 29.10.18 
37) AB VB, 2018, S. 1782; Bericht GK vom 29.10.18
38) AB VB, 2018, S. 2273; NZZ, 12.12., 13.12.18
39) AB VB, 2018, S. 2273 ; Bericht GK vom 28.11.18; NZZ, 12.12., 13.12.18
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40) AB VB, 2018, S. 2273  ; Bericht GK vom 30.11.18
41) AB VB, 2019, S. 634 f.; Bericht GK vom 6.3.2019; Lib, 10.1.19
42) AB VB, 2019, S. 634; Bericht GK vom 6.3.19 ; TA, 8.3.19
43) AB VB, 2019, S. 634 f. ; Bericht GK vom 6.3.19 
44) AB VB, 2019, S. 634 f. ; Bericht GK vom 6.3.19 
45) AB VB, 2019, S. 1377 f.; Bericht GK vom 15.3.19
46) AB VB, 2019, S. 1375 ff.; Bericht GK vom 6.6.19; NZZ, 13.12.18; WW, 13.6.19; NZZ, 14.6.19; NZZ, 15.6.19; So-Bli, 16.6.19; AZ,
19.6.19; BaZ, NZZ, 20.6.19; WW, 4.7.19
47) AB VB, 2019, S. 1377; Bericht GK vom 6.6.2019 
48) AB VB 2019, S. 2007 f.; Bericht GK vom 12.9.19; TA, 13.9., 26.9.19; NZZ, 29.10.19
49) AB VB, 2019, S. 2489; Bericht GK vom 4.12.19
50) AB VB, 2019, S. 2488; Bericht GK vom 4.12.19; SoZ, 15.12.19
51) AB VB, 2019, S. 2485 ff.; AZ, LT, 17.12.19; AZ, 18.12.19; AZ, NZZ, 19.12.19
52) AB VB 2020, S. 1190 ; Bericht GK vom 4.03.20; TA, 10.8.19
53) AB VB 2020, S. 1190; Bericht GK vom 4.3.20; TA, 10.8.19
54) AB VB 2020, S. 1191; Bericht GK vom 3.6.20 ; BLZ, 5.6.20; Blick, 12.6.20; AZ, BLZ, BaZ, NZZ, 18.6.20
55) AB VB 2020, S. 1192; Bericht GK vom 3.6.20
56) AB VB 2020, S. 1190 f.; Bericht GK vom 3.06.20
57) AB VB 2020, S. 1971 ff.; Blick, 26.7., 27.7.19; SoZ, 28.7.19; Lib, 29.7.19; BaZ, TA, 30.7.19; AZ, 31.7.19; BaZ, TA, 3.8.19; AZ,
5.8.19; NZZ, 6.8.19; WW, 8.8.19; BaZ, 10.8.19; So-Bli, 11.8.19; WW, 15.8.19; NZZ, 13.9.19; So-Bli, 30.8.20; NZZ, WW, 3.9.20; NZZ,
7.9.20; NZZ, TA, 9.9.20; AZ, Blick, NZZ, WW, 10.9.20; AZ, 11.9.20; So-Bli, 13.9.20; NZZ, 15.9.20; TA, 16.9.20; AZ, TA, WW,
17.9.20; TA, 18.9.20; So-Bli, 20.9.20; Lib, TA, 21.9.20; AZ, CdT, NZZ, 22.9.20; Blick, NZZ, 23.9.20; AZ, LT, Lib, NZZ, TA, TG, TZ,
24.9.20; Bund, 29.9.20
58) AB VB 2020, S. 2744 ff.; Bericht GK vom 25.11.20 ; TA, 14.10.20; SGT, 15.10.20; AZ, 24.10.20; NZZ, 15.12.20; AZ, CdT, NZZ,
17.12.20; So-Bli, 27.12.20
59) AB VB, 2020, S. 2746
60) AB VB, 2020, S. 2746; AB VB, 2020, S. 2746 ; Bericht GK vom 2.12.2020 
61) AB VB 2021, S. 2154; Bericht GK vom 26.8.21 
62) AB VB, 2022, S. 2153 f; Bericht GK vom 26.8.21; Medienmitteilung GK vom 26.8.21; AZ, 7.4.21; NZZ, 25.9.21; AZ, 29.9.21;
CdT, 30.9.21
63) AB VB, 2021 S. 2772 f.; Bericht GK vom 2.12.21
64) AB VB, 2021, S. 2772; Bericht GK vom 2.12.21; AZ, 16.12.21; NZZ, 7.4.22
65) AB VB, 2021 S. 2772; Bericht GK vom 2.12.21 ; CdT, 16.12.21
66) AB VB, 2021 S. 2773 ff.; Bericht GK vom 02.12.21; NZZ, 11.12.21; AZ, CdT, NZZ, 16.12.21
67) AB VB, 2022, S. 633; Bericht GK vom 2.3.22
68) AB VB, 2022, S. 1940 ; Bericht GK vom 14.09.2022; Lib, 21.9.22; SZ, 28.9.22
69) AB VB, 2022, S. 1940; Bericht GK vom 14.9.22
70) AB VB, 2022, S. 2485 ; Bericht GK vom 30.11.2022 ; AZ, 8.10.22; AZ, CdT, Lib, NZZ, TA, 18.10.22; So-Bli, 13.11.22; TA,
14.12.22; CdT, LT, 15.12.22; So-Bli, 18.12.22; SGT, 28.12.22
71) AB VB, 2022, S. 2485; Bericht GK vom 30.11.22
72) AB VB, 2022, S. 2484; Bericht GK vom 30.11.22
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